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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Zivildienstgesetz geändert 

werden soll (ZDG-Novelle 1993); 

Versendung zur allgemeinen Begut 

achtung; 

Ende der Begutachtungsfrist: 

20.10.1993. 

An das 

Präsidium des Nationalrates, 

z.Hd. des Herrn Präsidenten 

Dr. Heinz FIS eHE R, 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 

1017 WIE N 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, in der Beila­

ge den zur allgemeinen Begutachtung versendeten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienstgesetz geändert 

werden soll (ZDG-Novelle 1993), samt Erläuterungen und einer 

Gegenüberstellung der derzeit geltenden und der vorgesehenen 

Fassung in 25facher Ausfertigung zu übermitteln. Die Begut­

achtungsfrist endet am 20.10.1993. 

25 Beilagen 

Für die Richtigkeü 
der Ausfertigung: 

Jllt:l.:zan4e~ 

14. September 1993 

Für den Bundesminister: 

Dr. SZYMANSKI 
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Bundesgesetz, mit dem das 

Z I V I L DIE N S T G E SET Z 1986 - ZDG 

geändert wird 

(Zivildienstgesetz-Novelle 1993) 
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Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 1986 - ZDG geän­

dert wird (ZDG-Novelle 1993) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Zivildienstgesetz 1986, BGBI.Nr. 679, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 424/1992, wird wie folgt 

geändert: 

1. (Verfassungsbestimmung) § 2 lautet: 

"§ 2. (Verfassungsbestimmung) (1) Der Wehrpflichtige im 

Sinne des Wehrgesetzes 1990 - WG, BGBl.Nr. 305, der tauglich 

zum Wehrdienst befunden wurde, kann erklären (Zivildienster­

klärung) , 

1. die Wehrpflicht nicht erfüllen zu können, weil er es -

von den Fällen der persönlichen Notwehr oder Nothilfe 

abgesehen - aus Gewissensgründen ablehnt, Waffengewalt 

gegen Menschen anzuwenden und daher bei Leistung des 

Wehrdienstes in Gewissensnot geraten würde, 

2. deshalb Zivildienst leisten und die Zivildienstpflich­

ten gewissenshaft erfüllen zu wollen und 

3. keinem Wachkörper (Art. 78d B-VG) anzugehören. 

Das Recht, eine Zivildiensterklärung abzugeben, kann ruhen 

oder überhaupt ausgeschlossen sein. Die Zivildiensterklärung 

darf nicht an Vorbehalte und Bedingungen gebunden werden; 

sie hat einen Lebenslauf zu enthalten. 

309/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)4 von 121

www.parlament.gv.at



- 2 -

I 

(2) Der Zivildienst ist außerhalb des Bundesheeres Izu 

leisten. Die Dauer des Zivildienstes kann die Dauer des 

Wehrdienstes übersteigen." 

2. § 3 lautet: 

"§ 3. (1) Der Zivildienstpflichtige ist zu Dienstleistun­

gen heranzuziehen, die der Zivilen Landesverteidigung od~r 

sonst dem allgemeinen Besten dienen und den Zivildiens~­

pflichtigen ähnlich wie der Wehrdienst den Wehrpflichtigen 

belasten; sie dürfen nicht in der Anwendung von Gewalt gegen 

Menschen bestehen. 

(2) Die Dienstleistungen sind - unbeschadet des Abs. 3 

auf folgenden Gebieten zu erbringen: 

Dienst in Krankenanstalten, Rettungswesen, Sozial- und Be­

hindertenhilfe, Altenbetreuung, Krankenpflege, Betreuung von 

Drogenabhängigen, Betreuung von Asylwerbern und Flüchtlin­

gen, Einsätze bei Epidemien, Katastrophenhilfe und Zivif­

schutz, Umweltschutz, Naturschutz und LandschaftsPfleg~, 

Dienst in inländischen Gedenkstätten für die Opfer des Natfo-
! 

nalsozialismus, Sicherheitsvorsorge, Resozialisierungshilfe 

sowie Tätigkeiten im Rahmen der Zivilen Landesverteidigung. 

(3) Durch Verordnung des Bundesministers für Inneres 

können im Einvernehmen mit dem HauptausschUß des Nationalr.­

tes weitere Dienstleistungsgebiete bestimmt werden, die dem 

Abs. 1 entsprechen und in ihrer Bedeutung den in Abs. 2 

genannten Leistungen für die Allgemeinheit gleichkommen. 

(4) Tätigkeiten zur Erhaltung und zum Ausbau der Infra­

struktur der Einrichtung sind als Tätigkeiten im Sinne d~s 

Abs. 2 und 3 anzusehen." 

3. § 4 Abs. 1 lautet: 

, 
! 
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"(1) Der Zivildienst ist in Einrichtungen zu leisten, die 

auf Antrag ihres Rechtsträgers vom Landeshauptmann als Trä­

ger des Zivildienstes anerkannt sind. Im Anerkennungsbe­

scheid ist anzugeben, 

1. welche Tätigkeiten die Zivildienstpflichtigen bei der 

Einrichtung zu verrichten haben und 

2. wie viele Zivildienstplätze in der Einrichtung zugelas­

sen werden." 

4. § 4 Abs. 5 lautet: 

"(5) Die örtliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes 

richtet sich nach dem Sitz der Einrichtung. Der Landeshaupt­

mann hat vor Erlassung der Bescheide nach Abs. 1 und 4 Z 2 

und 3 ein Gutachten des Zivildienstrates einzuholen. Im 

Anerkennungsverfahren hat sich der Zivildienstrat zur Eig­

nung der Einrichtung als Träger des Zivildienstes, im Wider­

rufsverfahren zur Frage, ob aufgrund bestehender Mängel oder 

wegen Verletzung der dem Rechtsträger obliegenden Pflichten 

die Anerkennung der Einrichtung widerrufen werden soll. 

Langt dieses Gutachten nicht binnen zwei Monaten ab dem 

Zeitpunkt seiner Anforderung beim Landeshauptmann ein, so 

ist dieser berechtigt, seine Entscheidung zu treffen, ohne 

das Gutachten abzuwarten." 

5. § 4a entfällt. 

6. § 5 lautet: 

"§ 5. (1) Die Wehrpflichtigen sind im Zuge des Stellungs­

verfahrens (§§ 24 und 25 WG) über das Recht, eine Zivil­

diensterklärung abzugeben, zu informieren. Die Zivildienster­

klärung ist im Stellungsverfahren bei der Stellungskommissi­

on, sonst bei dem nach dem Wohnsitz des Wehrpflichtigen 

zuständigen Militärkommando schriftlich einzubringen oder 

mündlich zu Protokoll zu geben. Der Wehrpflichtige hat der 

Zivildiensterklärung einen Lebenslauf beizuschließen, in dem 
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zumindest die Schul- und Berufsausbildung sowie der berufl!i­

che Werdegang anzuführen sind. 

(2) Mit Abgabe einer rechtswirksamen Erklärung ist der 

Wehrpflichtige von der Wehrpflicht befreit und 

pflichtig. Er hat nach Maßgabe dieses Gesetzes 

zu leisten. 

zivildien~t­

Zivildienst 

(3) Mit Einlangen einer - nicht offensichtlich unwirk~a-
i 

men - Erklärung bei der Eintrittsbehörde tritt ein bestehen-
I 

der Einberufungsbefehl außer Kraft. Bis zum rechtskräfti~n 

Abschluß des Feststellungsverfahrens darf kein Einberufun~s­

befehl erlassen werden. 

(4) Das Militärkommando oder im Stellungsverfahren d:ie 

Stellungskommission hat innerhalb von zwei Wochen die Zivil­

diensterklärung an den Bundesminister für Inneres weiterzu­

leiten und bekannt zugeben , ob und seit wann der Wehrpflichti­

ge zum Wehrdienst tauglich ist. 

(5) Alle Behörden und Ämter haben dem Bundesminister 

Inneres die von ihm verlangten, für die Feststellung d r 
Rechtswirksamkeit der Zivildiensterklärung erforderlich r 
Auskünfte zu erteilen; bestehende Ubermittlungsverbote blei­

ben unberührt. 

(6) Der Bundesminister für Inneres hat ohne unnötigen 

Aufschub, spätestens aber drei Monate nachdem die Zivil­

diensterklärung bei ihm eingelangt ist, mit Bescheid festzu­

stellen, ob die Erklärung rechtswirksam ist. 

(7) Das Bundesministerium für Inneres hat den Feststel­

lungsbescheid innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt seiner 

Rechtskraft unter Angabe des Rechtskraftdatums dem Militär­

kommando (Abs. 1) zur Kenntnis zu bringen. 

(8) Das Militärkommando hat innerhalb von zwei Woch~n 

nach Einlangen des Bescheides über die Feststellung der 

• 
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Rechtswirksamkeit der Zivildiensterklärung dem Bundesministe­

rium für Inneres die im Zuge des Stellungsverfahrens oder 

einer Nachstellung festgestellten Untersuchungsergebnisse (§ 

23 Abs. 2 WG) sowie das Stellungs- und das Stellungsuntersu­

chungsblatt weiterzuleiten. In diesen Fällen ist § 23 Abs. 7 

Z 1 und 2 WG über die Weitergabe und Verwendung der dort 

angeführten Unterlagen auch auf Zivildienstpflichtige anzu­

wenden." 

7. § 5a lautet: 

"§ 5a. (1) Das Recht, eine Zivildiensterklärung abzuge­

ben, ruht 

1. bei der Einberufung des Wehrpflichtigen, der noch 

keinerlei Grundwehrdienst geleistet hat, nach Ablauf 

von zwei Wochen ab Zustellung des Einberufungsbefehles 

oder allgemeiner Bekanntmachung der Einberufung bis 

zur Entlassung aus dem Grundwehrdienst, im Falle der 

Behebung des Einberufungsbefehles oder des Außerkraft­

tretens desselben kraft Gesetzes jedoch nur bis zu 

diesem Zeitpunkt, 

2. in den übrigen Fällen des ordentlichen und außerordent­

lichen Präsenzdienstes ab dem Tag der Zustellung des 

Einberufungsbefehles oder allgemeiner Bekanntmachung 

der Einberufung bis zur Entlassung aus dem Präsenz­

dienst, bis zur Behebung des Einberufungbefehles oder 

bis zum Außerkrafttreten desselben kraft Gesetzes 

sowie in den Fällen des Präsenzstandes nach § 1 Abs. 3 

Z 2 bis 4 WG, 

3. ein Jahr ab Eintritt der Rechtskraft der Bescheide 

nach § 6 Abs. 2 und 3 sowie 

4. ein Jahr ab Rechtskraft des Bescheides, mit dem zum 

zweitenmal die Rechtsunwirksamkeit der Zivildienster­

klärung festgestellt wurde; das gilt hinsichtlich der 
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in Abs. 4 Z 2, 4 und 6 genannten Mängel nur, wenn ~r 

Erlassung des letzten Feststellungsbescheides ~in 

Verbesserungsverfahren nach § 13 Abs. 3 AVG durchge­

führt und der Zivildienstwerber im Verbesserungsauf­

trag auf diesen Ruhensgrund ausdrücklich hingewies~n 

wurde. 

(2) Das Recht, eine Zivildiensterklärung abzugeben, i~t 

ausgeschlossen, 

1. wenn der Wehrpflichtige wegen einer mit Vorsatz began­

genen gerichtlich strafbaren Handlung, bei der Waffen­

gewalt gegen Menschen angewendet oder angedroht wurde 

oder die im Zusammenhang mit Waffen oder Sprengsto~f 

begangen wurde, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 

sechs Monaten rechtskräftig verurteilt wurde, es sei 

denn, daß die Verurteilung getilgt ist oder der Be­

schränkung der Auskunft aus dem Strafregister unter­

liegt. Eine Anwendung oder Androhung von WaffengewaJt 

nach dieser Bestimmung 

Waffe im Sinne des § 1 

liegt vor, wenn dabei 

Waffengesetz 1986, 

443, oder ein anderes gleichwertiges Mittel 

wurde, 

eine 

2. wenn der Wehrpflichtige einem Wachkörper (Art. d 

B-VG) angehört. 

(3) Ist der Zivildienstwerber nicht ausschließlich wegen 

einer der im Abs. 2 Z 1 genannten strafbaren Handlungen 

verurteilt worden, so hat das Gericht auf Antrag des Bunde~­

ministeriums für Inneres mit Beschluß festzustellen, ob auf 

eine solche strafbare Handlung eine mehr als sechsmonatige 

Freiheitsstrafe entfallen ist. Gegen diesen Beschluß steht 

dem Zivildienstwerber und dem Staatsanwalt die binnen a4 
Tagen einzubringende Beschwerde an den übergeordneten Ge­

richtshof zu. 

(4) Eine Zivildiensterklärung ist mangelhaft, wenn 
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1. der Wehrpflichtige für den Wehrdienst untauglich ist 

(§ 2 Abs. 1 erster Satz), 

2. die Erklärung unvollständig ist (§ 2 Abs. 1 Z 1 bis 

3) , 

3. ein Ausschlußgrund nach Abs. 2 vorliegt, 

4. die Zivildiensterklärung unter Vorbehalten oder Bedin­

gungen abgegeben wird, 

5. das Recht auf die Abgabe einer Zivildiensterklärung 

ruht (Abs. 1) oder 

6. der Zivildiensterklärung kein Lebenslauf(§ 5 Abs. 1 

dritter Satz) beigeschlossen ist. 

(5) Weist eine Zivildiensterklärung Mängel auf, ist im 

Feststellungsbescheid die Rechtsunwirksamkeit der Zivil­

diensterklärung festzustellen. Die Mängel sind im Feststel­

lungsbescheid einzeln anzuführen.~ 

8. § 7 lautet: 

~§ 7. (1) Zum ordentlichen Zivildienst sind alle Zivil­

dienstpflichtigen verpflichtet, die das 35. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. Zivildienstpflichtige, bei denen sich 

die Dauer des ordentlichen Zivildienstes vom Tag der 

sung an über die Vollendung des 35. Lebensjahres 

Zuwei­

hinaus 

erstreckt, sind verpflichtet, diesen Zivildienst noch zur 

Gänze zu leisten. 

(2) Die Dauer des ordentlichen Zivildienstes beträgt 10 

Monate. Zeiten des geleisteten Präsenzdienstes sind in den 

ordentlichen Zivildienst einzurechnen. Vom Zivildienstpflich­

tigen, der bereits Präsenzdienst geleistet hat, ist jedoch 
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ein ordentlicher Zivildienst in der Dauer von mindestens 

vier Monaten zu leisten; in diesem Fall ist Abs. 1 erstbr 

Satz nicht anzuwenden. 

(3) Der ordentliche Zivildienst ist, abgesehen von den 

in den §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1 und 2, 19 Abs. 3 und 19a AbS. 

5 geregelten Ausnahmefällen, ohne Unterbrechung zu leisten~" 

9. § 13 Abs. 3, 4 und 5 entfallen. 

10. In § 14 Z 3 wird der Ausdruck "§ 3 Abs. 2" durch d~n 

Ausdruck "§ 2 Abs. 3" sowie im anschließenden Halbsatz der 

Ausdruck "bis längstens 1. Oktober des Jahres" durch den 

Ausdruck "längstens bis zum Ablauf des 30. September des 

Kalenderjahres" ersetzt. 

11. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 

"§ 14a. (1) Der Bundesminister für Inneres hat die Befr.i­

ung (§ 13) oder den AUfschub (§ 14) zu widerrufen, wenn dt e 

Voraussetzungen weggefallen sind; verzichtet der Zivildien~t­

pflichtige ausdrücklich auf den ihm gewährten Aufschub, $0 

gilt der Bescheid mit Einlangen der Erklärung beim Bundesmi­

nisterium für Inneres als widerrufen. 

(2) Zivildienstpflichtige haben den Wegfall der Befre!-

ungs- bzw. Aufschubgründe, sofern für eine Befreiung 

ausschließlich Belange des Zivildienstes maßgeblich 

nicJ\t 
i 

ware., 

dem Bundesministerium für Inneres unverzüglich mitzuteile~. 

Wurde die Befreiung nach § 13 Abs. 1 Z 1 auf Grund einer 

beruflichen Tätigkeit verfügt, so ist der Befreiungsbescheid 

auch dem Auftraggeber für diese berufliche Tätigkeit, insbe-

sondere dem Arbeitgeber, zur Kenntnis 

Fall obliegt die Mitteilungspflicht 

Zivildienstpflichtige hat lediglich 

solchen Tätigkeit mitzuteilen. 

zu bringen. In dies~m 

dem Auftraggeber; d.r 

die Beendigung einer 

It 
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(3) Zivildienstpflichtige, denen eine Befreiung nach § 13 

Abs. 1 gewährt wurde, haben, sofern die Befreiung nicht 

vorher endet oder für die Befreiung nicht ausschließlich 

Belange des Zivildienstes maßgebend waren, innerhalb eines 

Monats nach Ablauf 

1. jedes fünften Jahres nach Rechtskraft einer Befreiung 

nach § 13 Abs. 1 Z 1 und 

2. jedes dritten Jahres nach Rechtskraft einer Befreiung 

nach § 13 Abs. 1 Z 2 

dem Bundesministerium für Inneres das weitere Vorliegen der 

für die Befreiung maßgeblichen Umstände nachzuweisen. Wurde 

die Befreiung nach § 13 Abs. 1 Z 1 wegen einer beruflichen 

Tätigkeit verfügt, so obliegt der Nachweis dem Auftraggeber; 

der Fristenlauf (Z 1) bestimmt sich nach dem Genehmigungsda­

tum des Bescheides. Wird ein solcher Nachweis nicht er­

bracht, so tritt der Bescheid über die Befreiung nach Ablauf 

dieser Monatsfrist außer Kraft. 

(4) Hinsichtlich eines Aufschubes gilt Abs. 3 mit der 

Maßgabe, daß 

1. der Nachweis innerhalb eines Monats nach Ablauf jedes 

zweiten Jahres zu erbringen und 

2. der angemessene Fortschritt der für den Aufschub maß­

geblichen Ausbildung nachzuweisen ist." 

12. § 19a Abs. 1 lautet: 

"(1) Zivildienstleistende, deren Dienstunfähigkeit offen­

kundig ist oder vom Amtsarzt (§ 19 Abs. 2> festgestellt 

wird, sind vorzeitig aus dem Zivildienst zu entlassen. In 

dem Bescheid, in dem die Entlassung verfügt wird, ist der 

Tag des Eintritts der Dienstunfähigkeit festzustellen." 
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13. § 19a Abs. 3 lautet: 

~(3) Vorübergehende Dienstunfähigkeit (Abs. 2 Z 2) i,st 

anzunehmen, wenn die Herstellung der Dienstfähigkeit inne~­
t halb von 24 Tagen ab dem Tag der Feststellung nach Abs. '~, 

sofern aber der Zivildienst früher endet bis zu diesem Zei~-
" punkt, nicht zu erwarten ist.~ 

14. § 23a Abs. 1 Z 2 lautet: 

~2. Die Gesamtdauer solcher Dienstfreisteilungen darf 

innerhalb von zehn Monaten des ordentlichen Zivildi~n­

stes zehn Werktage nicht überschreiten.~ 

15. § 25 Abs. 2 Z 2 lautet: 

~2. Verpflegung (§ 28 Abs. 1 und 2).~ 

16. § 25a lautet: 

~§ 25a. (1) Dem Zivildienstleistenden gebührt an Stel~le 
der dem Wehrmann nach dem Heeresgebührengesetz 1992 - H 

1992, BGBI.Nr. 422, zustehenden Ansprüche für Monatsgel, " 

Prämie im Grundwehrdienst, Unterbringung, Verpflegung, B~-

kleidung und Reinigung der Bekleidung eine Pauschalvergütung 

(Grundvergütung und Zuschlag) . 

(2) Die Höhe der monatlichen Pauschal vergütung (Grundve~­

gütung und Zuschlag) bestimmt sich nach dem Gehalt ein­

schließlich allfälliger Teuerungszulagen eines Beamten d~r 
Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, des Gehaltsgesetzes 195~, 

BGBl.Nr. 54, und beträgt 

1. für die Grundvergütung bei einem ordentlichen sowie 

bei einem außerordentlichen Zivildienst 33,28 vH und, 

.. 
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2. für den Zuschlag zur Grundvergütung bei Einsätzen 

nach § 8a Abs. 6 und § 21 Abs. 1 7,05 vH des Gehaltsan­

satzes nach Abs. 2. 

(3) Soweit der Bund oder der Rechtsträger der Einrichtung 

für die nachstehenden Leistungen sorgt, ist die Grundvergü­

tung nach Maßgabe der §§ 27 bis 30 für jeden vollen Monat 

wie folgt zu kürzen: 

1. für die Arbeitskleidung um .............. 1,74 vH, 

2. für die Leibwäsche um ••••••• I ••••••••••• 0,42 vH, 

3. für die Reinigung der Arbeitskleidung um 1,18 vH, 

4. für die Reinigung der Leibwäsche um ••• I • 1,65 vH, 

5. für die Verpflegung um ••• I I • I ••••••••••• 18,70 vH 

des Gehaltsansatzes nach Abs. 2. 

(4) Erstreckt sich der Anspruch nach den Abs. 2 und 3 nur 

auf Bruchteile eines Monats, so steht er dem Zivildienstlei­

stenden für jeden Kalendertag mit je einem Dreißigstel die­

ser Bruchteile zu. Das gilt jedoch nicht, wenn der Zivil­

dienst bis längstens zum 5. des Monats angetreten wird, für 

die zwischen dem ersten und dem fünften liegenden Tage. In 

diesem Fall gebührt der Anspruch auch für diese Tage." 

17. § 26 lautet: 

"§ 26. (1) Die jeweilige Höhe und der Zeitpunkt des Wirk­

samwerdens der durch die Bindung an das Gehalt eines Beamten 

eingetretenen Änderungen der in § 25a Abs. 2 und 3 normier­

ten Vergütungen sind durch Verordnung des Bundesministers 

für Inneres festzustellen. 

(2) Sofern bei der Berechnung nach Abs. 1 ein Betrag 

nicht auf einen vollen Schillingbetrag lautet, sind Bruchtei­

le dieses Betrages auf den nächsten vollen Schillingbetrag 

aufzurunden." 

18. § 28 lautet: 
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~§ 28. (1) Der Rechtsträger der Einrichtung hat für die 

Verpflegung des Zivildienstleistenden zu sorgen, wenn es d~e 

Art der Dienstleistung oder die des Einsatzes erfordert. 

(2) Für die Zeit des Grundlehrganges (§ 18a Abs. 4) hat 

der Rechtsträger, dem die Durchführung von Grundlehrgäng~n 

übertragen worden ist (§ 18a Abs. 2), für die Verpflegung 

der Grundlehrgangsteilnehmer zu sorgen, wenn diese internats­

mäßig untergebracht werden. 

I 
(3) In den in Abs. 1 und 2 angeführten Fällen ist dpr 

Zivildienstleistende verpflichtet, an der Verpflegung teil~u­

nehmen, sofern nicht unter Berücksichtigung von Interessen 

des Zivildienstes oder in der Person des Zivildienstleisten­

den gelegenen Gründen davon Ausnahmen zugelassen werden. in 

diesen Ausnahmefällen ist dem Zivildienstpflichtigen vom 

Rechtsträger (Abs. 1 und 2) als Abfindung pro Tag ein Drei­

ßigstel des in § 25a Abs. 3 Z 5 genannten Hundertsatzes 

auszuzahlen. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 und 2 ist die Grundvergütupg 

nach § 25a Abs. 2 Z 1 um den in § 25a Abs. 3 Z 5 festgeset~­

ten Betrag zu kürzen. 

(5) Der Bundesminister für Inneres hat die Ausnahmefäl~e 

der Nichtteilnahme (Abs. 3), die prozentuelle Auf teilung d~r 

für die einzelnen Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Aben~~ 

essen) gebührenden Abfindung sowie den Auszahlungsterm~n 

durch Verordnung näher zu regeln. u 

19. § 29 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

, 
uIn diesen Fällen ist die in Betracht kommende Grundvergü-

tung nach § 25a Abs. 2 Z 1 um den in § 25a Abs. 3 Z ~ 1 

und/oder 2 festgesetzten Betrag zu kürzen. u 

20. § 30 Abs. 2 lautet: 

• 
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"(2) In diesen Fällen ist die in Betracht kommende Grund­

vergütung nach § 25a Abs. 2 Z 1 um den in § 25a Abs. 3 Z 3 

und/oder 4 festgesetzten Betrag zu kürzen." 

21. § 34b Abs. 2 und 3 lauten: 

"(2) Auf die Entschädigung und die Fortzahlung der 

Dienstbezüge sind die Bestimmungen des VI. Hauptstückes des 

Heeresgebührengesetzes 1992 sowie dessen §§ 48, 49 Abs. 1 

bis 3 und § 50 sinngemäß anzuwenden. Dabei treten an die 

Stelle 

1. des im § 46 Abs. 6 HGG 1992 im ersten Satz genannten 

Heeresgebührenamtes die Bezirksverwaltungsbehörde und 

des im letzten Satz genannten Bundesministers für 

Landesverteidigung der Landeshauptmann, 

2. des im § 50 Abs. 3 HGG 1992 genannten Bundesministers 

für Landesverteidigung der Bundesminister für Inneres 

und 

3. der in § 47 Abs. 4 letzter Satz HGG 1992 in Z 1 genann­

ten militärischen Dienststelle und des in Z 2 genann­

ten Heeresgebührenamtes die Bezirksverwaltungsbehörde. 

(3) Die Entschädigung nach den §§ 39 Abs. 1 und 2, 45 

Abs. 3 HGG sowie der Kostenersatz nach § 44 HGG sind von 

jener Bezirksverwaltungsbehörde auszuzahlen, die über diese 

Ansprüche zu entscheiden hat." 

22. § 39a entfällt. 

23. § 41 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Bund hat folgenden Rechtsträgern die Kosten zu 

ersetzen, die diesen durch nachstehend angeführte Leistungen 

erwachsen: 
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1. Den Rechtsträgern nach § 4 Abs. 1 

für Leistungen nach § 27 Abs. 1, § 28 

Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 37c Abs. 3 lit. 

Abs. 1 Z 1 und 2 

sowie 

Abs. 1, § 

d, wie § 

~9 

38 

2. den Rechtsträgern nach § 18a Abs. 2 für Leistungen 

nach § 18a Abs. 3 und § 28 Abs. 2." 

24. § 51 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Senatsvorsitzende und der Berichterstatter haben 

Anspruch auf Vergütung der Reise(Fahrt)auslagen nach Maßga~e 

der Reisegebührenvorschriften des Bundes. Der Senatsvorsit­

zende hat ferner Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsauf­

wand entsprechende Vergütung. Dem Vorsitzenden des Zivi~­

dienstrates und seinem an Jahren ältesten Stellvertret~r 

steht für den mit der Leitung des Zivildienstrates verbund~L 
nen notwendigen Zeit- und Arbeitsaufwand eine pauschalverg

t
·­

tung zu. Die Vergütungen für Zeit- und Arbeitsaufwand si d 

vom Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bu.­

desminister für Finanzen festzusetzen." 

25. Abschnitt VIIa (§§ 54a bis 54j) entfällt. 

26. § 56 Abs. 1 lautet: 

"(1) Jeder Zivildienstpflichtige hat bei seiner Anmeldung 

bei der Meldebehörde bekannt zugeben , daß er zivildiensit­

pflichtig ist, und zwar 

1. durch Vorlage eines zusätzlichen Meldezettels oder, 

2. falls eine Anmeldung auf andere Weise vorgesehen ist, 

in der von der Meldebehörde geforderten Art. 

• 
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Bei der Anmeldung eines minderjährigen oder eines behinder­

ten Zivildienstpflichtigen trifft diese Verpflichtung die 

Person nach § 7 Abs. 2 und 3 Meldegesetz 1991, BGBI. Nr. 

9/1992. Die Meldebehörde hat dem Bundesministerium für Inne­

res jeweils unverzüglich im Falle des Abs. 1 Z 1 den zusätz­

lichen Meldezettel zu übermitteln oder im Falle des Abs. 1 Z 

2 die Anmeldung mitzuteilen. u 

27. Nach dem Abschnitt IX wird folgender Abschnitt IXa einge­

fügt: 

UAbschnitt IXa 

Verwendung personenbezogener Daten 

§ 57a. (1) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, 

soweit es für die Vollziehung des Zivildienstgesetzes notwen­

dig ist, personenbezogene Daten zu verwenden. 

(2) Empfänger für die Übermittlung sind: 

1. alle mit dem Verfahren nach § 2 und § 5 ZOG betrauten 

Behörden, 

2. die Landeshauptmänner, 

3. die Bezirksverwaltungsbehörden, 

4. Rechtsträger nach § 4 Abs. 1 und deren Einrichtungen, 

5. Rechtsträger nach § 18a Abs. 2 und deren Grundlehr­

gangsleitungen, 

6. der Zivildienstrat, 

7. der Hauptverband der Sozialversicherungsträger und die 

Träger der Sozialversicherung 

8. die österreichische Postsparkasse und 

9. das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten. 

(3) Die Behörden des Bundes, der Länder und 

der Hauptverband der Sozialversicherungsträger 

Gemeinden, 

sowie die 

Träger der Sozialversicherung sind auf Anfrage verpflichtet, 
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dem Bundesministerium für Inneres personenbezogene Daten vpn 

Menschen zu übermitteln, die er für die Vollziehung d~s 

Zivildienstgesetzes benötigt. Eine Verweigerung der Auskunft 

ist nicht zulässig." 

28. In § 66 wird der Ausdruck "§ 13 Abs. 4" durch den Aul;­

druck "§ 14a Abs. I" ersetzt. 

29. In § 69 wird der Ausdruck "§ 13 Abs. 5" durch den 

druck "§ 14a Abs. I" ersetzt. 

30. Nach § 69 wird folgender § 69a eingefügt: 

"§ 69a. Ein Meldepflichtiger nach § 7 Abs. 2 und 3 Meld~­

gesetz 1991, BGBI. Nr. 9/1992, der die Meldung nach § ~6 

Abs. 1 Z 1 und 2 unterläßt, begeht eine verwaltungSÜbertrt­

tung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde m t 

Geldstrafe bis zu 3 000 S, im Falle der Uneinbringlichkelt 

mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen.~ 

31. In § 70 wird der Ausdruck "§§ 60 bis 69" durch den 

druck "§§ 60 bis 69a" ersetzt. 

32. In § 75 wird der Ausdruck "§ 5 Abs. 4" durch den AuS­

druck "§ 5 Abs. 6" ersetzt. 

33. § 75b Abs. 3 lautet: 

"(3) Zivildienstpflichtigen ausgestellte waffenrechtliche 

Urkunden hat die Behörde, ausgenommen in den Fällen des AbS. 

2, zu entziehen." 

34. § 76 Abs. 3 und 4 entfallen. 

35. (Verfassungsbestimmung> § 76 Abs. 5 entfällt. 

36. § 76a Abs. 1 lautet: 

• 
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U(I) § 3 Abs. 1 und 2, § 4 Abs. 1 und 5, § 7, § 14 Z 3 

sowie der anschließende Halbsatz, § 14a, § 19a Abs. 1 und 3, 

§ 23 Abs. 1 Z 2, § 34b Abs. 2 und 3, § 51 Abs. 1, § 56 Abs. 

1, Abschni t t IXa (§ 57a), § 66, § 69, § 69a, § 70, § 75b 

Abs. 3 und § 76b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr . 

... / 1993 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft." 

37. (Verfas sungsbes t immung) § 76a Abs. 2 tr i t t mi t 31. Dezem­

ber 1993 außer Kraft. 

38. § 76a Abs. 2 lautet: 

U (2) § 5, § 5a, § 25 Abs. 2 Z 2, § 25a, § 26, § 28, § 29 
Abs. 1 letzter Satz, § 30 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 75 und § 77 
Abs. 1 Z 1 bis 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
... /1993 treten mit 1. Juni 1994 in Kraft. U 

39. (Verfassungsbestimmung) § 76a Abs. 3 lautet: 

U(3) (Verfassungsbestimmung) § 2 in der Fassung des Bun­

desgesetzes BGBl.Nr .... /1993 tritt mit 1. Juni 1994 in 

Kraft. u 

40. § 76a Abs. 4 und 5 lauten: 

U(4) § 4a, § 13 Abs. 3 bis 5, § 39a, § 54a Abs. 2 Z 1, § 

76 Abs. 3 und 4, § 76c und § 76d in der Fassung des Bundesge­

setzes BGBl.Nr. . .. /1993 treten mit 1. Jänner 1994 außer 
Kraft. 

(5) Abschnitt VIIa (§ 54a Abs. 1, Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 

sowie die §§ 54b bis 54j) in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl.Nr .... /1993 tritt mit 1. Juni 1994 außer Kraft. u 

41. (Verfassungsbestimmung) § 76a Abs. 6 lautet: 
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"(6) (Verfassungsbestimmung) § 76 Abs. 5 und § 76a Abs. 2 tn 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr .... /1993 treten mit 

Ablauf des 31. Dezembers 1993 außer Kraft." 

42. § 76b lautet: 

"§ 76b. (1) Durchführungsverordnungen zu den in § 76a Abs.· 2 

genannten Bestimmungen können bereits vor dem 1. Juni 19$4 

erlassen werden t treten jedoch frühestens mit den ihte 

Grundlage bildenden gesetzlichen Bestimmungen in Kraft. 

(2) Für die vor dem 1. Juni 1994 eingebrachten Erkläruh­

gen (§ 2 Abs. 1) gilt t soferne bis zu diesem Zeitpunkt keine 

Entscheidung durch den Bundesminister für Inneres getroffen 

worden ist t die bis dahin geltende Rechtslage. 

(3) Auf Personen t deren Antrag auf Befreiung von der 

Wehrpflicht vor dem 1. Jänner 1992 stattgegeben worden ist 

und die ihren ordentlichen Zivildienst noch nicht oder nicht 

zur Gänze abgeleistet haben t ist hinsichtlich der Dauer d ,s 

ordentlichen Zivildienstes § 7 in der vor dem 1. Juni 19 ~ 
gel tenden Fassung anzuwenden. I 

I 
(4) Die Mitglieder der Zivildienstoberkommission t die bns 

zum 31. Dezember 1991 im Amt waren t gelten - ungeachtet des 

§ 44 Abs. 1 2. Satz - bis 31. Mai 1994 als Mitglieder des 

Zivildienstrates in der bestellten Funktion (Vorsitzend~t 

Berichterstattert übriges Mitglied)." 

43. § 76c und § 76d entfallen. 

44. § 77 Abs. 1 Z 1 bis 3 lauten: 

"1. des § 10 Abs. 2 t § 37a Abs. 3 t § 44 t § 45 t § 47 t § ·52 

Abs. 2 sowie § 54 Abs. 1 die Bundesregierung t 

2. des § 5 Abs. 1 zweiter Satz t Abs. 3 t 4 und 8 sowie i§ 

6 Abs. 5 der Bundesminister für Landesverteidigung~ 
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3. des § 5 Abs. 1 erster Satz, § 5a Abs. 4 Z 1 und Z 5 

der Bundesminister für Landesverteidigung im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Inneres,~ 
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E N T W U R F 

E r 1 ä u t e run gen 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Z I V I L DIE N S T G E SET Z 1986 - ZDG 

geändert wird 

(Zivildienstgesetz-Novelle 1993) 
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VOR B L A T T 

Problem: 

Außerkrafttreten wesentlicher, insbesondere der den 

zum Zivildienst regelnden Vorschriften der ZDG-Novelle 

per 31. Dezember 1993. 

Ziel: 

Zugang 

1991 

- Verlängerung der seit 1992 geltenden Zugangsregelung zum 

Zivildienst, 

- Vergrößerung des Angebotes an Zivildienstplätzen und 

Ermöglichung von Verwaltungsvereinfachungen in der Vollzie­

hung des Zivildienstgesetzes. 

Inhalt: 

- Regelung des Verfahrens für den Zugang zum Zivildienst 

ohne Glaubhaftmachung von Gewissensgründen unter Beachtung 

der vom Verfassungsgerichtshof entwickelten Grundsätze, 

- Erweiterung der Gebiete, auf denen Zivildienst geleistet 

werden soll, 

- Festlegung einer einheitlichen Dauer des ordentlichen 

Zivildienstes, 

- Neuregelung (Vereinfachung) der Bestimmungen über den 

Anspruch auf Verpflegung oder Verpflegsgeld, 

- Abschaffung der Kommission gemäß § 54a ZDG zufolge Weg­

falls ihrer Kompetenzen. 
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Alternativen: 

Rückkehr zur "Gewissensprüfung" durch die Zivildienstkommis~ 

sion. 

Kosten: 

Durch die Beseitigung der Kompetenzen der Kommission gemäa 

§ 54a ZDG fallen die Kosten für Fallgebühren sowie für Reise­

und Portogebühren weg. Diese Kosten haben im vergangenen 

Jahr 370 450 S und für das Jahr 1993 bis Stichtag 30.6.1993 

81 999 S betragen. 

Im übrigen fallen durch die in der Novelle vorgesehene~ 

Änderungen Mehrbelastungen weder in personeller noch in 

finanzieller Hinsicht an. 

EG-Kompatibilität: 

Keine Relevanz, weil die EG keine Kompetenz hat, solc~e 

Regelungen zu treffen. 
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I. ALLGEMEINER TEIL 

A) Gründe für eine Novellierung 

Gemäß § 76 Abs. 3 Z 3 ZDG treten wesentliche Bestimmungen 

des Zivildienstgesetzes - insbesondere die den Zugang zum 

Zivildienst betreffenden Regelungen - mit Ablauf des 31. 

Dezember 1993 außer Kraft. Um das Wiederinkrafttreten der 

vor der ZDG-Novelle 1991 geltenden Regelung - der "Gewis­

sensprüfung" durch die Zivildienstkommission - zu verhin­

dern, bedarf es einer ZDG-Novelle, die insoweit späte­

stens mit 1. Jänner 1994 in Kraft treten muß. 

Die mit der Novelle 1991 bewirkte Vereinfachung des Zugan­

ges zum Zivildienst brachte einen erheblichen Anstieg der 

Zahl der Zivildienstwerber mit sich. Im Jahr 1992 wurden 

12 039 Zivildiensterklärungen abgegeben. Das ergibt im 

Vergleich zu den 4 573 im Jahre 1991 gestellten Anträgen 

eine Steigerung um 163 %. Durch intensive Bemühungen 

seitens der Zivildienstverwaltung konnten im Jahre 1992 

1 542 und bis 30. Juni 1993 weitere 1 191 zusätzliche 

Zivildienstplätze geschaffen werden, sodaß am 30. Juni 

1993 6 641 Zivildienstplätze bestanden. Angesichts dieses 

Verhältnisses zwischen der Zahl an Zivildienstwerbern und 

jener der bestehenden Zivildienstplätze mußten weitere 

Dienstleistungsgebiete in das Gesetz aufgenommen werden, 

um die fristgerechte Zuweisung der Zivildienstpflichtigen 

(§ 10) sicherstellen zu können. 

Ein weiteres Problem ergab sich aus der Komplexität von 

Verwaltungsabläufen. Vor allem die umständliche Regelung 

der Verpflegung der Zivildienstleistenden verursachte 

einen unnötigen Verwaltungsaufwand und soll vereinfacht 

werden. Auch die unterschiedliche Dauer des Zivildienstes 

an den einzelnen Zivildienstplätzen brachte einen großen 

Verwaltungsaufwand mit sich, ohne daß dadurch eine ins 

Gewicht fallende Zahl von "8-Monate-Plätzen" geschaffen 

worden wäre. Die Festlegung einer einheitlichen Dauer des 
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Zivildienstes ist daher zweckmäßig. Schließlich führtJ 

auch die Verpflichtung der Zivildienstwerber, eine Straf­

registerbescheinigung beizubringen, zu einer sachlich 

nicht gebotenen Komplexität der Antragsteilung und des 

Verfahrens. 

B) Ziele 

Der vorliegende Entwurf strebt folgende Ziele an: 

1. Beibehaltung des Zuganges zum Zivildienst durch Erklä~ 

rung 

Die Glaubhaftmachung von Gewissensgründen in einem 

Verfahren vor der Zivildienstkommission soll nicht 

wieder eingeführt, sondern die Befreiung von der WehrT 

pflicht durch Abgabe einer Erklärung des Zivildienst~ 

werbers und Prüfung ihrer Rechtswirksamkeit durch den 

Bundesminister für Inneres beibehalten werden. 

2.Schaffung ausreichender Zivildienstplätze 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, 

Dienstleistungsgebiete in das Gesetz aufzunehmen 

den Begriffsinhalt der Dienstleistungsgebiete um 

"Systemerhaltungsdienste" zu erweitern. 

neu~. 
unf 
di~ 

3. Einheitliche Dauer des Zivildienstes von zehn Monaten 

in allen Verwendungen 

Nach der bisherigen Regelung entscheidet die Kom~ 

mission nach § 54a über die Qualifikation eines Zivil~ 

dienstplatzes als "10-Monateplatz" oder al5 

"8-Monateplatz". An diesem Verfahren ist der Zivil~ 

dienstpflichtige nicht beteiligt: Er ist weder Betei­

ligter (rechtliches Gehör) noch Partei (Möglichkeit, 

die Entscheidung nachträglich zu bekämpfen). Dennoc~ 

.. 
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hat diese Regelung zu hohem Verwaltungsaufwand ge­

führt, der wegen der geringen praktischen Relevanz 

(mehr als 99 % der Zivildienstplätze wurden als 

lO-Monateplätze eingestuft) als nicht gerechtfertigt 

erscheint. 

Aus diesen Gründen soll eine einheitliche Dauer des 

Zivildienstes von zehn Monaten für alle Zivildienst­

plätze statuiert werden. 

4. Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung 

a) Einbeziehung des Verpflegsgeldes in die Pau­

schalvergütung und weitgehender Wegfall der Ver­

pflichtung zur Naturalverpflegung 

Die geltende Regelung für die Verpflegung der Zivil­

dienstleistenden bedingt eine umständliche und 

verwaltungsaufwendige Vollziehung. Daher soll die 

Pflicht zur Naturalverpflegung und zur Teilnahme an 

dieser auf unbedingt notwendige Fälle beschränkt 

werden. 

b) Abschaffung der Kommission nach § 54a ZDG 

Gemäß § 54a hat diese Kommission über die Zuordnung 

der Zivildienstplätze auf 8- oder lO-Monateplätze 

und über die Höhe der dem Zivildienstleistenden 

gemäß § 28 Abs. 3 und 4 zustehenden Abfindung für 

Verpflegung zu entscheiden. 

Da diese Kompetenzen der Kommission entfallen, kann 

sie als funktionslos aufgelassen werden. 

c) Vereinfachung der Abgabe der Zivildiensterklärung 

Die Verpflichtung zur Einholung einer Strafregister­

bescheinigung durch den Zivildienstwerber wird 
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beseitigt und ein Mindeststandard für den Lebens~ 

lauf festgelegt. Die Erfahrung hat gezeigt, d~ß 

diese beiden Punkte besonders häufig Anlaß fUr 

Mängelfeststellungen (§ 5 Abs 4) waren. 

d) Verlängerung der Entscheidungsfrist im Feststel­

lungsverfahren 

Auf Grund der Vielzahl der eingebrachten 

diensterklärungen kann die Frist von zwei Monate~ 

mit den vorhandenen Ressourcen vielfach nicht eing!e­

halten werden; dem soll die Erstreckung der Ent'­

scheidungsfrist auf drei Monate Rechnung tragen. 

5. Änderungen der Rechtsstellung der Zivildienstwerber 

und Zivildienstpflichtigen 

a) Außerkrafttreten eines bestehenden Einberufungsb~­

fehles als Folge der Abgabe der Zivildiensterkl~­

rung 

Dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom ~. 

Juli 1993, Zahl: G 74/93-8, soll Rechnung getraglr 

werden. Demnach entsteht die Zivildienstpflicht milt 

Abgabe der Zivildiensterklärung. Ein allenfalLs 

bestehender Einberufungsbefehl soll daher von Ges~t-
I 

zes wegen außer Kraft treten. 

b) Ruhen des Rechts auf Abgabe einer Erklärung naqh 

zweimaliger rechtskräftiger Mängelfeststellung aUf 

ein Jahr 

Um zu verhindern, daß sich der Zivildienstwerbar 

durch die Einbringung mangelhafter Zivildiensterktä­

rungen zumindest für einige Zeit sowohl dem Wehr­

als auch dem Zivildienst entzieht, war für die~e 
t 

Fälle ein neuer Ruhensgrund aufzunehmen. In dies~n 

Fällen muß jedoch ein Mängelbehebungsverfahren im 
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Zusammenhang mit der zweiten Erklärung durchgeführt 

werden. 

c) Einheitliche Höchstzahl an DienstfreisteIlungstagen 

Die Festlegung einer einheitlichen Dauer des Zivil­

dienstes bedingt eine einheitliche Zahl der Dienst­

freisteIlungstage. 

d) KlarsteIlung der Rechtslage für die Entziehung von 

waffenrechtlichen Urkunden 

Das geltende Recht bereitet den Behörden Probleme, 

wenn der Zivildienstpflichtige seiner Mitteilungs­

pflicht, daß er zivildienstpflichtig geworden ist, 

nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt und die 

Behörde hievon verspätet Kenntnis erlangt. Durch 

die Neuregelung soll die rechtzeitige Entziehung 

der waffenrechtlichen Urkunden gesichert werden. 

e) Einschränkung der generellen Verpflichtung des 

Rechtsträgers; für Verpflegung des Zivildienstlei­

stenden zu sorgen 

Die Vollziehung der durch die ZDG-Novelle 1991 

eingeführten Neuordnung der Verpflegung hat ge­

zeigt, daß in vielen Fällen die Verpflichtung des 

Rechtsträgers, für die Verpflegung des Zivildienst­

leistenden zu sorgen, aus dienstlichen oder organi­

satorischen Gründen nicht möglich oder mit einem 

verhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand verbunden 

ist. 

Diese Verpflichtung soll daher der Praxis entspre­

chend 

- auf internatsmäßig geführte Grundlehrgänge und 

- auf Fälle, in denen es die Art der Dienstleistung 

oder die des Einsatzes erfordert, 
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beschränkt werden. 

f) Auszahlung des Verpflegsgeldes direkt an den Zivil· 

dienst leistenden 

Damit soll abgesehen von der damit erzielten 

Verwaltungsvereinfachung - sichergestellt werden. 

daß der Zivildienstleistende die Mittel zu seiner 

Verpflegung stets rechtzeitig erhält. 

6. Datenschutzrechtliche Absicherung des für die Vollzie­

hung des Zivildienstgestzes notwendigen Informations­

flusses 

Nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes ist die 

automationsunterstützte Ermittlung, Verarbeitung und 

Übermittlung personbenbezogener Daten nur zUlässig~ 

wenn dafür eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 

besteht. 

Eine dem Datenfluß zwischen den Behörden des ~ Bundes;, 

der Länder und der Gemeinden sowie den Trägern deo 

Sozialversicherung einerseits und der Zivildienstver 

waltung andererseits sichernde Bestimmung soll 

in das Zivildienstgesetz aufgenommen werden. 

7. Einräumun esetzlichen Ans ruches des Vorsitze 

den des Zivildienstrates und seines an Jahren älteste 

Stellvertreters auf eine Pauschalvergütung für Tätig­

keiten als Behördenleiter 

Mit der Funktion des Vorsitzenden und des Stellvertr~­

ters des Vorsitzenden des Zivildienstrates sind Täti~~ 

keiten als Behördenleiter verbunden, die nicht von d~~ 

Vergütung für die Senatstätigkeit erfaßt sind. DieJe 

sollen vergütet werden. 
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8. übergangsbestimmungen 

a) Sicherstellung des Anspruches auf Leistung eines 

ordentlichen Zivildienstes von 8 Monaten für Perso­

nen, die vor dem 1. Jänner 1992 zivildienstpflich­

tig geworden sind; 

b) Verlängerung der Funktionsdauer der nach § 76d ZDG 

im Amt befindlichen Mitglieder des Zivildienstrates 

bis zum 31. Mai 1994, um einen ordnungsgemäßen 

übergang zu den durch die vorliegende Novelle ein­

tretenden Änderungen sicherzustellen; 

c) Abgestuftes Inkrafttreten der Neuerungen der Novel­

le bis längstens 1. Juni 1994. 

C) Kosten 

Siehe Vorblatt. 

D) Kompetenzen des Bundes zur Erlassung und zum Vollzug der 

vorliegenden ZDG-Novellej Verfassungsbestimmungen 

Der im Verfassungsrang stehende § 1 ZDG der geltenden 

Fassung begründet die Kompetenz des Bundes zur Erlassung 

und Vollziehung der im Entwurf der Novelle enthaltenen 

Vorschriften. Der vorliegende Entwurf enthält in den Z I, 

35, 37, 39 und 41 Regelungen, die als Verfassungsbestimmun­

gen beschlossen werden müssen. 

E) EG-Kompatibilität 

Keine Relevanz, weil die EG keine Kompetenz hat, solche 

Regelungen zu treffen. 
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11. BESONDERER TEIL 

Zu Z 1 (§ 2): 

Abs. 1 entspricht inhaltlich der geltenden Fassung. Im 1. 

Hauptsatz entfallen die Zitierung des § 5 Abs. 1, 4 und p 
sowie das Wort "ausdrücklich", in Z 3 wurde der Verweis au~! 
§ 5a Abs. 1 Z 2 besei t igt, dafür nach dem Wort "Wachkörper~' 

auf Art. 78d B-VG in Klammer verwiesen. Der vorletzte und 

letzte Satz des Abs. 1 der geltenden Fassung entfallen; 

stattdessen wurden der Begriff der "Zivildiensterklärung~ 

samt inhaltlicher Kriterien und die Ermächtigung für Ruhens­

und Ausschließungsgründe eingefügt. 

Der bisherige Abs. 2 wird aus systematischen Gründen in § 5 

Abs. 1, 2 und 6 geregelt. Der letzte Satz des Abs. 1 sowie 

Abs. 3 der geltenden Fassung bilden den Abs. 2 des Entwur­

fes. 

I 

§ 2 ist aus folgenden Gründen als Verfassungsbestimmun~ 

vorgesehen: 

1. Bei Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit des Zivildien-
i 

stes hat der Gesetzgeber die verfassungsgesetzlich gewäh~-

leisteten Rechte auf Glaubens- und Gewissensfreiheit u~ 

auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz zu beac~­

ten, die einander gegenüberstehen. 

2. Der Umstand, daß der ordentliche Zivildienst länger als 

der ordentliche Präsenzdienst dauern kann, ist in Art. ga 

Abs. 3 B-VG nicht ausdrücklich normiert. 

3. Eine Änderung der einfachgesetzlichen Bestimmung des 

geltenden Abs. 3, wonach der Zivildienst außerhalb des 

Bundesheeres zu leisten ist, 

Verfassungsbestimmung des § 

geriete in Widerspruch 

2 Abs. 1, aus der sich 

zur 
das 

• 
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Verbot ergibt, den Zivildienst im Rahmen des Bundesheeres 

zu leisten. 

Zu Z 2 (§ 3): 

Durch die Neufassung des Abs. 1 soll - ohne inhaltliche 

Änderung des geltenden Rechtes - klargestellt werden, daß 

der Zivildienst im Bereich des "allgemeinen Besten" zu lei­

sten ist und daß die "Zivile Landesverteidigung" ein wesent­

licher Teil davon ist. 

Weiters wurden zusätzliche Einsatzgebiete für Zivildienstlei­

stende festgelegt, damit die Bundesregierung ihre Verpflich­

tung nach § 10 Abs. 2, genügend Zivildienstplätze zu schaf­

fen, trotz der gestiegenen Zahl der Zivildienstpflichtigen 

erfüllen kann. Die in die taxative Aufzählung aufzunehmenden 

neuen Dienstleistungsgebiete sind: Umweltschutz, Naturschutz 

und Landschaftspflege, Dienst in inländischen Gedenkstätten 

für die Opfer des Nationalsozialismus (z.B. im Öffentlichen 

Denkmal und Museum Mauthausen) , Sicherheitsvorsorge sowie 

Resozialisierungshilfe. Damit soll auch der Tatsache Rech­

nung getragen werden, daß gerade auf diesen Gebieten in 

Zukunft ein besonderer Bedarf bestehen wird. 

Abs. 3 der geltenden Fassung wird unverändert übernommen. 

Beim Bundesheer werden die sogenannten "Systemerhalter" zur 

Erhaltung des reibungslosen Verwaltungsablaufes und der 

Infrastruktur eingesetzt. Aufgrund der von den Rechtsträgern 

anerkannter Zivildiensteinrichtungen an den Bundesminister 

für Inneres wiederholt herangetragenen Forderung sollen 

nunmehr auch im Bereich des Zivildienstes sogenannte "System­

erhaltungsdienste" möglich sein. Zu den "Tätigkeiten zur 

Erhaltung und zum Ausbau der Infrastruktur" bei den Einrich­

tungen gehören beispielsweise Hilfsdienste im administrati­

ven, technischen und im vollziehenden Bereich. 
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Zu Z 3 (§ 4 Abs. 1): 

Aus systematischen Gründen war nach Entfall des § 4a (siehe 

Z 5) dessen Abs. 1 sinngemäß in den Abs. 1 des § 4 aufzuneh~ 

men. 

Punkt 2 des Abs. 1 wurde aus sprachlichen Gründen - ohn~ 

inhaltliche Änderung - umformuliert. 

Zu Z 4 (§ 4 Abs. 5): 

Durch die Einfügung des 3. Satzes in Abs. 5 soll - entspre~ 

chend der geltenden Praxis - der gesetzliche Rahmen für de~ 

Inhalt des Gutachtens des Zivildienstrates festgelegt wer­

den. 

Zu Z 5 (§ 4a): 

Der bisherige Abs. 1 wurde in § 4 Abs. 1 eingegliedert. 

Durch die Festlegung einer einheitlichen Dauer des ZiVildi~­
stes und die Neuregelung der Verpflegung konnten die Abs. ~ 

und 3 entfallen. I 

Zu Z 6 (§ 5): 

In § 5 wird die Regelung über die Abgabe der 

klärung, den Eintritt der Zivildienstpflicht 

! 

i 
i 
t 

Zivildienste~-

und den Garti 

des Feststellungsverfahrens getroffen; die Ruhens-, AnschlUß­

und Mängeltatbestände wurden hingegen im § 5a (Z 7) zusamm~n­

gefaßt. 

1 

Aufgrund der mit dem Mängeltatbestand des "fehlenden Leben~-
j 

laufes" gewonnenen Erfahrungen sollen nunmehr zur Klarste~-

lung Mindestkriterien im Gesetz selbst festgeschrieben wen­

den. 
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Der Abs. 2 wurde neu eingefügt. Er enthält den sich aus dem 

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 1. Juli 1993, 

Zahl: G 74/93-8, ergebenden Grundsatz. 

Wegen des erheblichen Anstieges an Zivildienstwerbern konnte 

das Feststellungsverfahren des öfteren aus nicht in der 

Person des Zivildienstwerbers gelegenen Gründen nicht recht­

zeitig vor dem Einrückungstermin abgeschlossen werden. Nach 

den bisherigen Bestimmungen konnte theoretisch die Situation 

eintreten, daß ein Wehrpflichtiger trotz Abgabe einer mängel­

freien Zivildiensterklärung dem Einberufungsbefehl Folge zu 

leisten hatte. Das Bundesministerium für Landesverteidigung 

vermied den Eintritt eines solchen Konfliktes regelmäßig 

durch Behebung des Einberufungsbefehles. Durch das nunmehr 

vorhergesehene Außerkrafttreten eines zum Zeitpunkt der 

Einbringung der Erklärung bestehenden Einberufungsbefehles, 

ausgenommen bei Vorliegen einer offensichtlich unwirksamen 

Erklärung, soll die sinnvolle Verwaltungspraxis des Bundesmi­

nisteriums für Landesverteidigung entsprechend dem Erkennt­

nis des Verfassungsgerichtshofes im Gesetz verankert werden. 

Der Abs. 4 entspricht dem geltenden Abs. 3. Die Pflicht zur 

Weiterleitung und Bekanntgabe gilt auch für den Fall, daß 

der Beschluß über die Tauglichkeit ausgesetzt ist. 

Der Abs. 5 ist wegen der Neuordnung der Einholung der Straf­

registerauskunft geändert worden. Die bestehende Regelung 

(§ 2 Abs. 2), nach der der Wehrpflichtige seiner Erklärung 

auch eine Strafregisterbescheinigung beizuschließen hat, ist 

mit einem besonderen Verwaltungsaufwand verbunden. Im Regel­

fall sind mit dieser Angelegenheit die Wohnsitzgemeinde, das 

zuständige Militärkommando und das Bundesministerium für 

Inneres befaßt. Um dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung 

Rechnung zu tragen, soll die Pflicht der Beibringung der 

Strafregisterbescheinigung durch den Zivildienstwerber aufge­

hoben werden. Das ist eine Erleichterung für den Zivildienst­

werber und entspricht daher dem Anliegen einer bürgernahen 

Verwaltung. Die Normierung einer Pflicht des Bundesministers 
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für Inneres zur Einholung dieser Bescheinigung ersc~ein~ , 
entbehrlich. Sie läßt sich aus § 5 Abs. 6 und § Sa Abs. 2 Z 
1 des Entwurfes ableiten. Nach § 9 Abs. 1 Z 1 Strafregister~ 

gesetz 1968, BGB1.Nr. 277, hat die Bundespolizeidirektion 

Wien (Strafregisteramt) auf Verlangen kostenfrei allen inläh­

dischen Behörden Auskünfte aus dem Strafregister zu ertei~ 

len. Diese Auskünfte unterliegen der Beschränkung des § ~ 

Tilgungsgesetz, BGBl.Nr. 67/1972. 

Abs. 6 entspricht dem geltenden Abs. 4, wobei die vorgeseher 

ne Frist von 2 auf 3 Monate erstreckt wird, um den Beschei~ 
trotz des oben erwähnten Anstieges der Abgabe von Zivilr 

diensterklärungen fristgerecht erlassen zu können. 

Der Abs. 7 entspricht inhaltlich dem geltenden Abs. 6. 

ZuZ7(§Sa): 

Der geltende § S Abs. 1 Z 1 bis 3 wurde - abgesehen von 

sprachlichen Änderungen in Abs. 1 Z 3 - unverändert übernom­

men. § Sa Abs. 1 Z 4 wurde neu eingefügt. 

Durch das Anfügen eines neuen Ruhensgrundes bei zweimalig~~ 
rechtskräftiger Feststellung der Rechtsungültigkeit der 

Erklärung soll der Mißbrauch von Zivildiensterklärungdn 

verhindert werden. 

Um auch dem Rechtsschutzbedürfnis der Zivildienstwerber ~u 

entsprechen, soll der Eintritt des neuen Ruhensgrundes nadh 

Z 4 in bezug auf verbesserungsfähige Mängel an die Durchfüh­

rung eines Verbesserungsverfahrens nach § 13 Abs. 3 A~G 

geknüpft werden. Diesem Zweck dient auch die Hinweispflicht 

auf den Ruhensgrund im Verbesserungsauftrag. 

Abs. 2 Z 1 und Z 2 entsprechen inhaltlich dem geltenden § 5a 

Abs. 1 Z 1 und 2. 
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Der geltende § 5 Abs. 5 Z 1 bis 6 ist - abgesehen vom Weg­

fall der mit der Strafregisterbescheinigung im Zusammenhang 

stehenden Mängeltatbestände in Z 6 - inhaltlich unverändert 

in § 5a Abs. 4 Z 1 bis 6 übernommen worden. 

Der geltende letzte Satz des § 5 Abs. 4 entspricht dem neuen 

Abs. 5. 

Zu Z 8 (§ 7): 

Die in Abs. 2 der geltenden Fassung vorgesehene zeitliche 

Differenzierung soll entfallen und eine einheitliche Dauer 

des ordentlichen Zivildienstes von 10 Monaten festgelegt 

werden. 

Nach der geltenden Regelung entscheidet die Kommission nach 

§ 54a über die Qualifikation eines Zivildienstplatzes als 

H8-Monateplatz" oder HI0-Monateplatz H. An diesem Verfahren 

ist der Zivildienstwerber nicht beteiligt. Er hat damit auch 

kein rechtliches Gehör und mangels Parteistellung kann er 

die Entscheidung auch nicht nachträglich bekämpfen. 

Davon abgesehen hat die bisherige Regelung zu einem erhöhten 

Verwaltungsaufwand geführt, der wegen der geringen prakti­

schen Bedeutung (mehr als 99 % der Zivildienstplätze wurden 

als HI0-Monateplätze H eingestuft) als nicht gerechtfertigt 

erscheint. 

Mit dem in der ZDG-Novelle 1991 eingefügten letzten Satz des 

§ 5a Abs. 5 sollte erreicht werden, daß die Altersgrenze des 

§ 7 Abs. 1 erster Satz bei jenen Zivildienstpflichtigen 

nicht zu beachten 

abgeleistet haben. 

ist, die ihren Präsenzdienst bereits 

Durch ein Redaktionsversehen wurde nicht 

der § 7 Abs. 1 erster Satz, sondern dessen zweiter Satz von 

der Anwendung ausgenommen. Das soll richtiggestellt werden. 

Abs. 3 der geltenden Fassung soll wegen des Wegfalls der 

Differenzierung bei der Dauer des Zivildienstes entfallen. 
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Im nunmehr in Abs. 3 umbenannten bisherigen Abs. 4 war hin~ 

sichtlich des abgeänderten § 13 die Verweisung anzupassen. 

Zu Z 9 (§ 13 Abs. 3, 4 und 5): 

Mit der Wehrgesetz-Novelle 1992, BGBl.Nr. 690, wurde in detn 

neu geschaffenen § 36a WG eine Neuregelung der Befreiung von 

der Verpflichtung zur Leistung des Präsenzdienstes und des 

Aufschubs der Einberufung zum ordentlichen Präsenzdienst 

geschaffen. Das machte auch eine systematische Umstellung 

und Änderung des ZOG erforderlich. Die früheren Absätze 3, 4 

und 5 des § 13 wurden im wesentlichen in den § 14a Abs. i 

des Entwurfes aufgenommen (siehe Erläuterungen zu Z 11). 

Zu Z 10 (§ 14 Z 3 sowie der anschließende Halbsatz) : 

Im geltenden Gesetzestext wurde auf Grund eines Redaktions~ 

versehens auf § 3 Abs. 2 Ärztegesetz, BGBl.Nr. 373/1984', 

verwiesen. Diese Verweisung war auf § 2 Abs. 3 Ärztegeset~ 

richtigzustellen. Die sonstige textliche Umgestaltung 

eine Anpassung an die WG-Novelle 1992. 

Zu Z 11 (§ 14a): 

I 
Die Einführung des § 14a wurde durch die Wehrgesetz-Novell~ 

1992, BGBl.Nr. 690, erforderlich. Im neu geschaffenen § 

WG werden die Befreiung und der Aufschub hinsichtlich 

Mitteilung über den Wegfall der Voraussetzungen gleichbehan ! 

delt. Eine entsprechende Regelung soll daher im § 14a Abs. 

vorgesehen werden. In dieser Bestimmung soll außerdem auch 

eine den aufgehobenen Absätzen 3, 4 und 5 des § 13 entspre­

chende Regelung aufgenommen werden. Aus verwaltungsökonomi~ 

sehen Gesichtspunkten soll in Abweichung zu § 36a WG de~ 

Aufschubbescheid als widerrufen gelten, wenn der Zivildiens~-
r 

pflichtige ausdrücklich auf den ihm gewährten Aufschub ver~ , 
zichtet. 
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Ferner soll hinsichtlich einer Befreiung wegen einer berufli­

chen Tätigkeit im Hinblick auf verschiedene in der Praxis 

aUfgetretene Zweifelsfragen die bisher normierte Vorausset­

zung des Vorliegens eines formellen Dienstverhältnisses 

entfallen; die Meldepfl icht des "Arbei tgebers" wird daher 

auch jene (natürliche oder juristische) Person treffen, in 

deren Auftrag und auf deren Rechnung der Zivildienstpflichti­

ge eine solche Tätigkeit ausübt. 

Gleichfalls abweichend vom Wehrgesetz wurde der Fristenlauf 

für die Befreiung nach § 13 Abs. 1 Z 1 für den Auftraggeber -

der das Rechtskraftdatum nicht kennen muß - an das Genehmi­

gungsdatum des Bescheides geknüpft. 

Die Normierung einer Pflicht, das weitere Vorliegen der für 

die Befreiung bzw. für den Aufschub maßgeblichen Umstände 

nachzuweisen, stellt eine Anpassung an § 36a Abs. 5 und 6 WG 

dar. Dies soll aus Gründen der Gleichbehandlung von Zivil­

und Präsenzdienstleistenden vorgenommen werden. 

Zu Z 12 (§ 19a Abs. 1): 

Wenn die Dienstunfähigkeit offenkundig ist, kann auf ein 

oft nicht zeitgerecht zur Verfügung stehendes und mit Kosten 

behaftetes - amtsärztliches Gutachten verzichtet werden, 

zumal solche Tatsachen nach § 45 Abs. 1 AVG 1991, BGBl.Nr. 

51, keines Beweises bedürfen. Außerdem könnte dadurch ra­

scher, effizienter und kostengünstiger entschieden werden. 

Im Bescheid nach Abs. 1 hat der Bundesminister für Inneres 

nicht nur die vorzeitige Entlassung zu verfügen, sondern 

auch den Zeitpunkt festzustellen, mit dem die Dienstunfähig­

keit eingetreten ist. 

Zu Z 13 (§ 19a Abs. 3): 

Die Änderung, daß eine vorübergehende Dienstunfähigkeit 

anzunehmen ist, wenn die Herstellung der Dienstfähigkeit 
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innerhalb von 24 Tagen nicht zu erwarten ist, ist €~ine Anpaf­

sung an § 40 Abs. 2 WG in der Fassung der WG-Novelle 1992. 

Zu Z 14 (§ 23a Abs. 1 Z 2): 

Die Änderung dieser Bestimmung wurde durch die einheitliche 

Dauer des Zivildienstes (zehn Monate) erforderlich, um das 

Verhältnis der Zivildienstdauer und der Dienstfreistellungs~ 

tage zu wahren. Es soll also weiterhin pro Monat des ordent~ 

lichen Zivildienstes ein Dienstfreisteilungstag 

werden können. 

Zu Z 15 (§ 25 Abs. 2 Z 2): 

gewähr~ 

Die Änderung der Verweisung wird durch die Neuregelung de~ 

Verpflegung erforderlich. 

Zu Z 16 (§ 25a): 

Nach der geltenden Rechtslage bildet die Abfindung für di~ 

Verpflegung keinen Bestandteil der Pauschalvergütung. Durc~ 
die Neuregelung der Vergütungsansprüche der Zivildienstleir 

stenden soll eine wesentliche Vereinfachung der diesbezüglir 

chen Regelungen geschaffen und damit auch eine entsprechen~ 

Vereinfachung bei der Vollziehung erreicht werden. Siehe 

hiezu auch die Erläuterungen zu Z 18 (§ 28). 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung SOll~ 
mit Ausnahme der Fahrtkostenvergütung alle dem Zivildienst~ 
leistenden zustehenden Vergütungen in einer Pauschalvergü­

tung zusammengefaßt werden. Daher ist die Verpflegung in die 

in Abs. 1 angeführten Ansprüche einzubeziehen. 

In Anlehnung an das 11. Hauptstück des Heeresgebührengeseti­

zes soll die Höhe der Vergütungen, bezogen auf den Gehalts~­

satz eines Beamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, d~s 
Gehaltsgesetzes 1956, BGBl.Nr. 54, in Hundertsätzen festg~­

legt werden. Alle Beträge, wie die Grundvergütung, der Zu-

309/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 43 von 121

www.parlament.gv.at



- 17 -

schlag sowie die Kürzungsbeträge, werden in Hundertsätzen 

dieses Gehaltes angegeben. 

Der Verzicht auf eine Differenzierung der Berechnung der 

Grundvergütung für den ordentlichen Zivildienst und außeror­

dentlichen Zivildienst entspricht verwaltungsökonomischen 

Gesichtspunkten. Den hiedurch erzielbaren Einsparungen stün­

de ein unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand gegenüber. 

Abs. 3 wird um die Z 5 ergänzt. Soweit der Bund oder der 

Rechtsträger der Einrichtung für die in Abs. 3 angeführten 

Naturalleistungen sorgt, ist die dem Zivildienstleistenden 

zustehende Pauschalvergütung um den entsprechenden Betrag, 

also auch um den für die Verpflegung, zu kürzen. 

Der geltende Abs. 5 wird - mit Ausnahme der Anpassung der 

Verweisung - unverändert als Abs. 4 übernommen. 

Zu Z 17 (§ 26): 

Durch die Verknüpfung der Höhe der Pauschalvergütung mit dem 

durchschnittlichen Bezug eines Bundesbeamten der Dienstklas­

se V, Gehaltsstufe 2, (§ 25a) kann der bisherige § 26 Abs. 1 

- mit Ausnahme des letzten Satzes - entfallen. 

Zu Z 18 (§ 28): 

Nach geltendem Recht hat der Zivildienstleistende einen 

Anspruch auf unentgeltliche Verpflegung, für die der Rechts­

träger der Einrichtung zu sorgen hat. Wenn eine Naturalverpf­

legung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, tritt an deren 

Stelle ein Geldanspruch als Abfindung. 

Diese Regelung wurde wegen des mit ihr verbundenen enormen 

Verwaltungsaufwandes in der Praxis abgelehnt. Sie machte 

eine doppelte Verrechnung jedes Betrages - einmal beim Bun­

desministerium für Inneres, einmal beim Rechtsträger - und 

eine zweimalige überweisung der Verpflegungsabfindung - vom 
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Bundesministerium für Inneres an den Rechtsträger und v01 

diesem an den Zivildienstleistenden - erf~rderlich. Durc~ 
die häufige dienstbedingte Unmöglichkeit det Teilnahme, z.B. 

aufgrund ständig wechselnder Einsatzorte v~r allem bei den 
I 

Rettungsdiensten, aufgrund von NaChtdienster' Dienstfreistel-

lungen, dienstlichen Abwesenheiten und vonl Krankenständen, 
i 

konnte dieser umständliche Vorgang durch ~en Rechtsträget 

nicht unterbleiben. I 

i 
Durch die Einschränkung der Verpflegungs-I bzw. Teilnahme~ 

pflicht auf dienstlich notwendige und prak~izierbare Fälle 

wird eine beachtliche verwaltungSvereinfaCh~ng erzielt. DaS 

an die Stelle der Naturalverpflegung treten~e Verpflegsgeld 
I 

ist direkt dem Zivildienstleistenden als I Bestandteil der 

Pauschal vergütung nach § 25a auszuzahlen, wpdurch die Anzah~ 
der Verwaltungsvorgänge verringert und somi~ eine wesentlit-

, f 
che Verwaltungsvereinfachung erreicht wird.1 

Die Pflicht zur Naturalverpflegung bzw. zu~ Teilnahme soll 
I 

nur noch bestehen bleiben, wenn es die Arit der Dienstleir-

stung oder die des Einsatzes erfordert oderl bei internatsmä~ 
ßig gefÜhrten Grundlehrgängen. Die Grundve~gütung verminder[: 

sich um den in § 25a Abs. 3 Z 5 festgele~ten Hundertsatz,! 

wenn der Bund oder der Rechtsträger für ~ie Naturalverpf l 
legung sorgt. 

Die in·Abs. 3 geregelten Ausnahmefälle 

HGG nachgebildet. 

i . 

. J 
Sln I dem § 13 Abs. 

Die in Abs. 5 angeführten Fälle wurden sc~on bisher in der 
I 

auf Art. 18 Abs. 1 B-VG gestützten verOrdn~ng des BundesminJ-

sters für Inneres, BGBl.Nr. 244/1992, näh~r geregelt. Nun-
I 

mehr soll eine ausdrückliche Verordnungser~ächtigung in 
! 

Gesetz aufgenommen werden. 
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Zu Z 19 (§ 29 Abs. 1 letzter Satz): 

Der Verweis in Abs. 1 ist aufgrund der Änderung des § 25a 

anzupassen. 

Zu Z 20 (§ 30 Abs. 2): 

Der Verweis in Abs. 2 ist aufgrund der Änderung des § 25a 

anzupassen. 

Zu Z 21 (§ 34b Abs. 2 und 3): 

Ursprünglich war die Auszahlung der im neuen § 34b Abs. 3 

genannten Ansprüche durch die 

ausdrücklich geregelt. Lediglich 

Bezirksverwaltungsbehörde 

bei Zivildienstübungen 

hatte das Bundesministerium für Inneres die Pauschalentschä­

digung auszuzahlen. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat im Zuge seiner 

Beratungen zur ZDG-Novelle 1991 vorgeschlagen, die Zivil­

dienstübungen aufzulassen; der Gesetzgeber ist dem gefolgt 

und wollte in bezug auf die Ansprüche nach § 34b die vor der 

Einführung von Zivildienstübungen durch die ZDG-Novelle 1988 

bestandene Rechtslage wiederherstellen. Dabei wurde überse­

hen, die Auszahlung dieser Bezüge ausdrücklich zu regeln. 

Das gleiche ist bei der Anpassung des § 34b an das neuerlas­

sene HGG 1992 durch die ZDG-Novelle 1992 geschehen. 

Durch die neugeschaffene Bestimmung soll diese Frage nunmehr 

eindeutig geregelt werden. 

Zu Z 22 (§ 39a): 

Die Auflassung der Kommission nach § 54a bedingt die Aufhe­

bung dieser Bestimmung (siehe die Erläuterungen zu Z 25). 
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Zu Z 23 (§ 41 Abs. 2): 

Die Kostenersatzpflicht des Bundes wird an die Neuregelung 

der Verpflegung angepaßt. Da sich nunmehr die Höhe der Vergü­

tung nicht mehr nach den den Rechtsträgern durchschnittlic~ 

entstehenden, sondern, wie in den übrigen Vergütungsfällen~ 

nach den dem jeweiligen Rechtsträger entstehenden Kosteh 

richtet, entfällt der letzte Halbsatz des geltenden Abs. 2 e 
1 lit. b. 

Zu Z 24 (§ 51 Abs. 1): 

Diese Bestimmung enhält im 3. Satz die rechtliche Absiche~ 

rung des Anspruches des Vorsitzenden des ZDR und seines an 

Jahren ältesten Stellvertreters auf eine Pauschalvergütung; 

für sie ist diese Tätigkeit mit einem erhöhten Zeit- und 

Arbeitsaufwand, so z.B. durch Beantwortung von Anfrage~, 

Verfassung von periodischen Berichten, Stellungnahmen und 

die Verteilung der Geschäftsfälle auf die Senate, verbunden. 

Zu Z 25 (Abschnitt VIIa - §§ 54a bis 54j): 

Die Kompetenzen der Kommission nach § 54a, und zwar für 

- die Zuordnung der anerkannten Zivildienstplätze als 8-

oder 10-Monateplätze und 

i 

I' 
- die Festsetzung der Höhe der Abfindung der Zivildienstle~-

stenden für Verpflegung i · 
entfallen (siehe die Erläuterungen zu Z 8 und Z 18). D1t 
Abschnitt VIIa (54a bis 54j) ist daher aufzuheben. 

Zu Z 26 (§ 56 Abs. 1): 

Die Änderung des § 56 Abs. 1 ist eine im Hinblick auf d~e 

Gleichbehandlung von Zivildienstpflichtigen und Wehrpflich~i­

gen notwendige Anpassung an die WG-Novelle 1992 (§ 17 Ab~. 
3) . 
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Zu Z 27 (Abschnitt IXa - § 57a): 

Der Entwurf geht davon aus, daß in Hinkunft der Umgang mit 

personenbezogenen Daten auf das Niveau automationsunter­

stützter Datenverarbeitung gehoben wird. Es ist daher ein 

diesen Sachverhalt regelnder neuer Abschnitt IXa einzufügen. 

Entsprechend den Anordnungen zu § 6 und 7 DSG wird in Abs. 1 

die generelle Ermächtigung der Zivildienstverwaltung gesetz­

lich geregelt, alle personenbezogenen Daten von Zivildienst­

werbern, -pflichtigen und -leistenden zu ermitteln, zu verar­

beiten und zu benützen. Die Definition für die Verwendung 

der Daten ist in den Z 6 bis 10 des § 3 DSG geregelt. 

In Abs. 2 werden die Stellen genannt, die im Bereich der 

Zivildienstverwaltung für eine Übermittlung von Daten in 

Betracht kommen. 

Die in Abs. 3 enthaltene Auskunftsverpflichtung öffentlicher 

Stellen gegenüber der Zivildienstverwaltung wurde im wesent­

lichen dem § 27 Fremdengesetz nachgebildet. Damit soll ledig­

lich die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit der aus­

kunftsverpflichteten Behörden und Körperschaften durchbro­

ehen und ihre Auskunft auf die von der Anfrage betroffenen 

Daten beschränkt werden. 

Zu Z 28 (§ 66): 

Der Verweis waraufgrund der Änderungen der §§ 13 Abs. 4 und 

14a Abs. 1 anzupassen. 

Zu Z 29 (§ 69>: 

Die Änderung in der Verweisung ist durch die übernahme der 

Bestimmung des § 13 Abs. 5 in die des § 14a Abs. 1 erforder­

lich. 
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Zu Z 30 (§ 69a): 

Der neu eingefügte § 69a orientiert sich an § 60 WG. 

Zu Z 31 (§ 70): 

Der Verweis ist auf Grund der Einführung des § 69a anzupas~ 

sen. 

Zu Z 32 (§ 75): 

Der Verweis ist auf Grund der Änderung des § 5 anzupassen. 

Zu Z 33 (§ 75b Abs. 3): 

Die bisherige Rechtslage, nach der die 4-Wochen-Frist zur 

Einziehung waffenrechtlicher Urkunden mit der Rechtskrarlt 

des Feststellungsbescheides zu laufen begann, brach~e 

Schwierigkeiten mit sich. Das war insbesondere der Fall, 

wenn der Zivildienstpflichtige seiner Mitteilungspflic~t 

nach § 75b Abs. 3 erster Satz nicht oder nicht rechtzeit~g 

nachgekommen ist und die Behörde davon in solchen Fä111~ 

verspätet Kenntnis erlangt hat. I 

Dieses Problem soll mit der Neuregelung vermieden werden. 

Zu Z 34 (§ 76 Abs. 3 und 4): 

Abs. 3 Z 1 und 2 kann als gegenstandslos entfallen, weil 

Bestimmungen durch Zeitablauf hinfällig geworden sind. 

Das bisher in Abs. 3 Z 3 geregelte Außerkrafttreten ist 

hinfällig, weil das Zivildienstgesetz in der vor dem ~. 

Jänner 1992 geltenden Fassung nicht wieder in Kraft tret~n 

soll. 

Die in Abs. 4 vorgesehene Fassung des § 7 kann entfallen, 

weil dieser Paragraph im Entwurf neu gefaßt wird. 
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Zu Z 35 (-Verfassungsbestimmung- § 76 Abs. 5): 

Abs. 5 kann als gegenstandslos entfallen, weil diese Bestim­

mung durch Zeitablauf hinfällig geworden ist. 

Zu Z 36 - 41 (§ 76a Abs. 1 bis Abs. 6): 

Die hier vorgesehenen Termine für das abgestufte Inkrafttre­

ten der ZDG-Novelle 1993 ergeben sich aus organisatorischen 

Gesichtspunkten. 

Zu Z 42 (§ 76b): 

Der Abs. 1 des § 76d ist sinngemäß übernommen worden. Eine 

gleichartige Bestimmung bezüglich der Erlassung und des 

Inkrafttretens von Durchführungsverordnungen war auch in den 

ZDG-Novellen 1988 und 1991 enthalten und hat sich als zweck­

mäßig erwiesen. 

Durch Abs. 2 soll klargestellt werden, daß für alle vor dem 

1. Juni 1994 eingebrachten Erklärungen die bis dahin gelten­

de Rechtslage anzuwenden ist. 

Durch Abs. 3 soll klargestellt werden, daß für alle vor dem 

1. Jänner 1992 zivildienstpflichtig gewordenen Personen, die 

ihren ordentlichen Zivildienst noch nicht oder nicht zur 

Gänze abgeleistet haben, eine einheitliche Zivildienstdauer 

von acht Monaten gilt. 

Der Abs. 4 entspricht sinngemäß dem Abs. 3 des § 76d. Vor 

dem Inkrafttreten der ZDG-Novelle 1993 kann für die Beset­

zung des Zivildienstrates keine Vorsorge getroffen werden, 

weil nach der derzeit geltenden Fassung des § 76a Abs. 1 die 

bis zum 31. Dezember 1991 gegoltenen Bestimmungen über die 

Zivildienstkommission und der Zivildienstoberkommission 

wieder in Kraft treten und demnach für die Zeit nach dem 1. 

Jänner 1994 Vorschläge für die Bestellung der Mitglieder 

gemäß § 47 Abs. 5 für die Zivildienstkommission und die 
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Zivildienstoberkommission eingeholt werden müßten. Um ein1 

kontinuierliche Tätigkeit des Zivildienstrates über den 31: 

Dezember 1993 hinaus zu gewährleisten, war für die voraUS1 

sichtliche Dauer des Bestellungsverfahrens eine übergangslö1 

sung zu treffen. 

Zu Z 43 (§ 76c und § 76d): 

§ 76c kann im Hinblick auf die dem Landeshauptmann gesetzt~ 

Entscheidungsfrist (30. Juni 1992) als gegenstandslos aufge~ 
I 

hoben werden. 

Die Abs. 1 und 3 des § 76d der geltenden Fassung werden 

sinngemäß in § 76a Abs. 1 und 4 des Entwurfes übernommen. 

Die bisherigen Absätze 2 und 4 des § 76d können als gegen+ 

standlos entfallen. 

Zu Z 44 (§ 77 Abs. 1 Z 1 bis 3): 

Die Vollzugsbestimmungen sind entsprechend den in den §§ 5;~ 

5a, 54b und 54c vorgesehenen Änderungen anzupassen. 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 2: 

"§ 2. (1) (Verfassungsbestim­

mung) Der Wehrpflichtige im 

Sinne des Wehrgesetzes 1990 

WG, BGBI.Nr. 305, der tauglich 

zum Wehrdienst befunden wurde, 

kann nach Maßgabe des § 5 Abs. 

d 5 ausdrücklich erklä-1, 4 un 

ren, 

1. die Wehrpflicht nicht erfül­

len zu können, weil er es -

von den Fällen der persönli­

chen Notwehr oder Nothilfe 

abgesehen - aus Gewissens­

gründen ablehnt, Waffenge­

walt gegen andere Menschen 

anzuwenden und daher bei 

Leistung des Wehrdienstes 

in Gewissensnot geraten 

würde, 

2. aus den in Z 1 angeführten 

Gründen Zivildienst leisten 

und die Zivildienstpflich­

ten gewissenhaft erfüllen 

zu wollen 

und 

3. keinem der in § 5a Abs. 1 Z 

2 genannten Wachkörper 

anzugehören. 

Er hat nach Maßgabe der Bestim-

dieses mungen 

Zivildienst zu 

Bundesgesetzes 

leisten. Die 

Dauer des Zivildienstes kann die 

Dauer des Wehrdienstes überstei­

gen. 

Vorgesehene Fassung: 

(Verfassungsbestimmung> § 2: 

"§ 2. 

(l> Der 

(Verfassungsbestimmung> 

Wehrpflichtige im Sinne 

des Wehrgesetzes 1990 WG, 

BGBI N 305 der tauglich . r. , zum 

Wehrdienst befunden wurde, kann 

erklären (Zivildiensterklärung), 

1. die Wehrpflicht nicht erfül­

len zu können, weil er es -

von den Fällen der persönli­

chen Notwehr oder Nothilfe 

abgesehen - aus Gewissens­

gründen ablehnt, Waffenge­

walt gegen Menschen anzuwen­

den und daher bei Leistung 

des Wehrdienstes in Gewis­

sensnot geraten würde, 

2. es a d h lb Zivildienst leisten 

und die Zivildienstpflich­

ten gewissenshaft erfüllen 

zu wollen 

und 

3. keinem Wachkörper (Art. 78d 

B-VG> anzugehören. 

Das Recht, eine Zivildiensterklä-

rung abzugeben, kann ruhen oder 

überhaupt ausgeschlossen sein. 

Die Zivildiensterklärung darf 

nicht an Vorbehalte und Bedingun­

gen gebunden werden; sie hat 

einen Lebenslauf zu enthalten. 

(2) Der Zivildienst ist außer­

halb des Bundesheeres zu lei-
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Derzeit geltende Fassung: 

(2) Der Wehrpflichtige hat der 

Erklärung nach Abs. 1 einen 

Lebenslauf und eine Strafregi­

sterbescheinigung gemäß § 10 des 

Strafregistergesetzes 1968, 

BGB1.Nr. 277, oder den Nachweis 

über die Einbringung des Antra­

ges auf Ausstellung einer sol­

chen Bescheinigung beizuschlie-

ßen, deren Ausstellungsdatum 

nicht länger als einen Monat 

zurückliegen darf. Mit Rechts­

kraft des Bescheides, mit dem 

die rechtsgültige Abgabe der 

Erklärung nach Abs. 1 festge­

stelltwird (§ 5 Abs.4), ist 

der Wehrpflichtige zivildienst­

pflichtig. Ein zu diesem Zeit­

punkt bestehender Einberufungsbe­

fehl tritt außer Kraft. 

(3) Der Zivildienst <Abschnitt 

IIa) ist außerhalb des Bundeshee-

res zu leisten." 

Vorgesehene Fassung: 
, . 
I 
, 

steno Die Dauer des Zivildi~n­
stes kann die Dauer des wehrd~@n-

stes übersteigen." r 

I 
I 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 3: 

"§ 3. (1) Der Zivildienst­

pflichtige ist zu Dienstleistun­

gen heranzuziehen, die dem allge­

meinen Besten, insbesondere der 

Zivilen Landesverteidigung, 

dienen und den Zivildienstpflich­

tigen ähnlich wie der Wehrdienst 

den Wehrpflichtigen belasten; 

sie dürfen nicht in der Anwen­

dung von Gewalt gegen andere 

Menschen bestehen. 

(2) Diese Dienstleistungen 

sind - unbeschadet des Abs. 3 -

auf folgenden Gebieten zu erbrin­

gen: 

Dienst in Krankenanstalten, 

Rettungswesen, 

Sozial- und Behindertenhilfe, 

Altenbetreuung, 

Krankenpflege, 

Betreuung von Drogenabhängigen, 

Betreuung von Asylwerbern und 

Flüchtlingen, 

Einsätze bei Epidemien, 

Katastrophenhilfe und Zivil­

schutz sowie 

andere Tätigkeiten im Rahmen der 

Zivilen Landesverteidigung. 

(3) Durch Verordnung des Bun­

desministers für Inneres können 

im Einvernehmen mit dem Hauptaus-

Vorgesehene Fassung: 

§ 3: 

"§ 3. (1) Der Zivildienst­

pflichtige ist zu Dienstleistun­

gen heranzuziehen, die der Zivi­

len Landesverteidigung oder 

sonst dem allgemeinen Besten 

dienen und den Zivildienstpflich­

tigen ähnlich wie der Wehrdienst 

den Wehrpflichtigen belasten; 

sie dürfen nicht in der Anwen­

dung von Gewalt gegen Menschen 

bestehen. 

(2) Die Dienstleistungen sind -

unbeschadet des Abs. 3 auf 

folgenden Gebieten zu erbringen: 

Dienst in Krankenanstalten, 

Rettungswesen, Sozial- und Behin­

dertenhilfe, Altenbetreuung, 

Krankenpflege, Betreuung von 

Drogenabhängigen, Betreuung von 

Asylwerbern und Flüchtlingen, 

Einsätze bei Epidemien, Kata­

strophenhilfe und Zivilschutz, 

Umweltschutz, Naturschutz und 

Landschaftspflege, Dienst in 

inländischen Gedenkstätten an 

die Opfer des Nationalsozialis­

mus, Sicherheitsvorsorge, Reso­

zialisierungshilfe sowie Tätig­

keiten im Rahmen der Zivilen 

Landesverteidigung. 

(3) Durch Verordnung des Bun­

desministers für Inneres können 

im Einvernehmen mit dem Hauptaus-
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Derzeit geltende Fassung: 

schuß des Nationalrates weitere 

Dienstleistungsgebiete bestimmt 

werden, die dem Abs. 1 entspre­

chen und in ihrer Bedeutung den 

in Abs. 2 genannten Leistungen 

für die Allgemeinheit gleichkom-

men." 

11 
~ : 

Vorgesehene Fassung: 

schuß des Nationalrates weitere 

Dienstleistungsgebiete bestimmt 

werden, die dem Abs. 1 entspre­

chen und in ihrer Bedeutung den 

in Abs. 2 genannten Leistun~en 

für die Allgemeinheit gleichkbm­

men. 

(4) Tätigkeiten zur Erhaltpng 

und zum Ausbau der Infrastruk~ur 

der Einrichtung sind als Tätig­

keiten im Sinne des Abs. 2 unp 3 

anzusehen." 

~ 
. , 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 4 Abs. 1: 

h(l) Der Zivildienst ist in 

Einrichtungen zu leisten, die 

auf Antrag ihres Rechtsträgers 

vom Landeshauptmann durch Be­

scheid als geeignete Träger des 

Zivildienstes anerkannt sind. h 

Vorgesehene Fassung: 

§ 4 Abs. 1: 

h(l) Der Zivildienst ist in 

Einrichtungen zu leisten, die 

auf Antrag ihres Rechtsträgers 

vom Landeshauptmann als Träger 

des Zivildienstes anerkannt 

sind. Im Anerkennungsbescheid 

ist anzugeben, 

1. welche Tätigkeiten die 

Zivildienstpflichtigen bei 

der Einrichtung zu verrich­

ten haben und 

2. wie viele Zivildienstplätze 

in der Einrichtung zugelas­

sen werden. h 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 4 Abs. 5: 

~(5) Die örtliche Zuständig­

keit des Landeshauptmannes rich­

tet sich nach dem Sitz der Ein­

richtung. Der Landeshauptmann 

hat vor Erlassung der Bescheide 

nach Abs. 1 und 4 Z 2 und 3 ein 

Gutachten des Zivildienstrates 

(Abschnitt VII) einzuholen. 

Langt dieses Gutachten nicht 

binnen zwei Monaten ab dem Zeit­

punkt seiner Anforderung beim 

Landeshauptmann ein, so ist 

dieser berechtigt, seine Ent­

scheidung zu treffen, ohne das 

Gutachten abzuwarten.~ 

11 
! 

Vorgesehene Fassung: i 
§ 4 Abs. 5: 

~(5) Die örtliche Zustän~~g­

keit des Landeshauptmannes ribh­

tet sich nach dem Sitz der ~in-

richtung. Der Landeshauptril:nn 

hat vor Erlassung der Bescheide 

nach Abs. 1 und 4 Z 2 und 3 ein , 

Gutachten des Zivildienstra~tes 

einzuholen. Im Anerkennungsv~r­

fahren hat sich der Zivildien~t­

rat zur Eignung der EinrichtMng , 
als Träger des Zivildienstes.! im 

Widerrufsverfahren zur Frage.~ ob 

aufgrund bestehender Mängel o~er 

wegen Verletzung der dem Rech~s­

träger obliegenden 

Anerkennun der Einricht 

widerrufen werden soll. 

dieses Gutachten nicht bin~.en 
zwei Monaten ab dem Zeitpupkt 

seiner Anforderung beim Land~s­

hauptmann ein, so ist dieser 

berechtigt, seine Entscheid~ng 

zu treffen, ohne das Gutach~en 

abzuwarten." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 4a: 

~§ 4a. (1) Im Anerkennungsbe­

scheid nach § 4 Abs. 1 ist auch 

anzugeben, 

1. welche Tätigkeiten die 

Zivildienstpflichtigen bei 

der Einrichtung zu erbrin­

gen haben und 

2. für wieviele 

plätze die 

Zivildienst­

Einrichtung 

höchstens zugelassen wird. 

(2) Der Landeshauptmann hat 

innerhalb von zwei Wochen nach 

Eintritt der Rechtskraft eine 

Ausfertigung des Bescheides nach 

§ 4 Abs. 1 samt den dazugehören­

den Akten des Verwaltungsverfah­

rens an die Kommission zur Ent­

scheidung nach § 54a Abs. 2 

weiterzuleiten. In gleicher 

Weise ist vorzugehen, wenn der 

Rechtsträger eine Änderung der 

Tätigkeiten oder eine Änderung 

der Zahl der Zivildienstplätze 

(Abs. 1 Z 1 und 2) beantragt. 

(3) Eine vom Rechtsträger nach 

§ 3ga erstattete Mitteilung ist 

vom Landeshauptmann unter An­

schluß der Akten des Anerken­

nungsverfahrens ebenfalls unver­

züglich an die Kommission zur 

Entscheidung weiterzuleiten. u 

Vorgesehene Fassung: 

§ 4a: 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 5: 

"§ 5. (1) Das Recht, eine 

Erklärung nach § 2 Abs. 1 abzuge­

ben, ruht 

1. bei der Einberufung des 

Wehrpflichtigen, der noch 

keinerlei Grundwehrdienst 

geleistet hat, nach Ablauf 

von zwei Wochen nach Zustel­

lung des Einberufungsbefeh­

les oder allgemeiner Be­

kanntmachung der Einberu­

fung bis zur Entlassung aus 

dem Grundwehrdienst, im 

Falle der Behebung des 

Einberufungsbefehles oder 

des Außerkrafttretens des­

selben kraft Gesetzes je­

doch nur bis zu diesem 

Zei tpunkt, 

2. in den übrigen Fällen des 

ordentlichen und außeror­

dentlichen Präsenzdienstes 

ab dem Tag der Zustellung 

des Einberufungsbefehles 

oder allgemeiner Bekanntma­

chung der Einberufung bis 

zur Entlassung aus dem 

Präsenzdienst, bis zur 

Behebung des Einberufungsbe­

fehles oder bis zum Außer­

krafttreten desselben kraft 

Gesetzes sowie in den Fäl­

len des Präsenzstandes nach 

§ 1 Abs. 3 Z 2 bis 4 WG und 

Vorgesehene Fassung: 

§ 5: 

i 
"§ 5. (1) Die wehrpflichtiFen 

sind im Zuge des Stellungsverrah­

rens (§§ 24 und 25 WG) über pas 

Recht. eine Zivildiensterklär~ng 

abzugeben, zu informieren. pie 

=Z-=i-,v-,i::....;l::..;d=i .:::e..!.'n:.:;s::....;t::..;e::..;r:....:.,:k-=l-=ä:.::r-'u=-:n:.:.ge-._.....:1::..;· s:::...;:.t _ ....im 
Stellungsverfahren bei der St@l­

lungskommission, sonst bei pem 

nach dem Wohnsitz des Wehrpflich­

tigen zuständigen Militärkommkn­

do schriftlich einzubringen o"er 

mündlich zu Protokoll zu geb~n. 
Der Wehrpflichtige hat der Ziyil­

diensterklärung einen Lebensl,uf 

beizuschließen, in dem zumind~st 

die Schul- und Berufsausbildln~ 

sowie der berufliche Werde~ih~ 

anzuführen sind. 

(2) Mit Abgabe einer rech s­
wirksamen Erklärung ist per 

Wehrpflichtige von der Wehr­

pflicht befreit und zivildien~t­

pflichtig. Er hat nach Maß~ibe 

dieses Gesetzes Zivildienst zu 

leisten. 

(3) Mit Einlangen einer 

nicht offensichtlich unwirkfB­

men - Erklärung bei der Einbrln­

gungsbehörde tritt ein bestehtn­

der Einberufungsbefehl auper 

Kraft. Bis zum rechtskräfti*en 

Abschluß des Feststellungsvertah-

i 

! 
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Derzeit geltende Fassung: 

3. während eines Jahres nach 

Eintritt der Rechtskraft 

der Bescheide nach § 6 Abs. 

2 und 3. 

(2) Die Erklärung nach § 2 

Abs. 1 ist im Stellungsverfahren 

bei der Stellungskommission, 

sonst bei dem nach dem Wohnsitz 

des Wehrpflichtigen zuständigen 

Mi I itärkommando schriftlich 

einzubringen oder mündlich zu 

Protkoll zu geben. 

(3) Das Militärkommando, oder 

im Stellungsverfahren die Stel­

lungskommission, hat innerhalb 

von zwei Wochen die Erklärung an 

den Bundesminister für Inneres 

unter Bekanntgabe des Beschlus­

ses über die Eignung zum Wehr­

dienst weiterzuleiten. 

(4) Der Bundesminister für 

Inneres hat ohne unnötigen Auf­

schub, spätestens aber zwei 

Monate nachdem die Erklärung 

nach § 2 Abs. 1 bei ihm einge­

langt ist, mit Bescheid festzu­

stellen, ob die Erklärung den 

gesetZlichen Anforderungen ent­

spricht. Weist die Erklärung 

Mängel auf (Abs. 5), wodurch sie 

nicht rechtswirksam werden kann, 

so sind diese im Feststellungsbe­

scheid einzeln anzuführen. 

Vorgesehene Fassung: 

rens darf kein Einberufungsbe­

fehl erlassen werden. 

(4) Das Militärkommando oder 

im Stellungsverfahren die Stel­

lungskommission hat innerhalb 

von zwei Wochen die Zivildienst­

erklärung an den Bundesminister 

für Inneres weiterzuleiten und 

bekannt zugeben , ob und seit wann 

der Wehrpflichtige zum Wehr­

dienst tauglich ist. 

(5) Alle Behörden und Ämter 

haben dem Bundesminister für 

Inneres die von ihm verlangten, 

für die Feststellung der Rechts­

wirksamkeit der Zivildiensterklä­

rung erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen; bestehende Ubermitt­

lungsverbote bleiben unberührt. 

(6) Der Bundesminister für 

Inneres hat ohne unnötigen Auf­

schub, spätestens aber drei 

Monate nachdem die Zivildienster­

klärung bei ihm eingelangt ist, 

mit Bescheid festzustellen, ob 

die Erklärung rechtswirksam ist. 

(7) Das Bundesministerium für 

Inneres hat den FeststellungSbe­

scheid innerhalb von zwei Wochen 

nach Eintritt seiner Rechtskraft 

unter Angabe des Rechtskraftda­

tums dem Militärkommando (Abs. 

1) zur Kenntnis zu bringen. 
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Derzeit geltende Fassung: 

(5) Als Mängel nach Abs. 4 

gelten: 

1. Untauglichkeit für den Wehr­

dienst (§ 2 Abs. 1 erster 

Sa tz) , 

2. Unvollständigkeit der Erklä­

rung (§ 2 Abs. 1 Z 1 bis 

3) , 

3. Vorliegen von Tatsachen 

gemäß § 5a Abs. 1, 

4. Abgabe der Erklärung unter 

Vorbehalten oder Bedingun-

gen, 

5. Ruhen des Rechtes zur Abga­

be der Erklärung (§ 5 Abs. 

1 Z 1 bis 3) und 

6. Fehlen des Lebenslaufes 

oder der Strafregisterbe­

scheinigung oder des Nach­

weises über die Einbringung 

des Antrages auf Ausstel­

lung einer solchen Beschei­

nigung (§ 2 Abs. 2). 

(6) Das Bundesministerium für 

Inneres hat innerhalb von zwei 

Wochen nach Eintritt der Rechts­

kraft des Feststellungsbeschei­

des diesen unter Angabe des 

Tages des Eintrittes der Rechts­

kraft dem nach Abs. 2 zuständi­

gen Militärkommando zur Kenntnis 

zu bringen. 

(7) Das nach Abs. 2 zuständige 

Militärkommando hat innerhalb 

I1 
1 

Vorgesehene Fassung: 

(8) Das Mi I i tärkommando i!ha t 

innerhalb von zwei Wochen dach 

Einlangen des Bescheides ~ger 

die Feststellung der Rechtsw~rk­
samkeit der Zivildiensterklä~4ng 

I 

dem Bundesministerium für Inne-

res die im Zuge des Stellung§ver­

fahrens oder einer Nachstel~Ung 

festgestellten Untersuchung~~r­

gebnisse (§ 23 Abs. 2 WG) sqwie 

das Stellungs- und das Stellqngs­

untersuchungsblatt weiterzu~~i­

ten. In diesen Fällen ist § ii 23 

Abs. 7 Z 1 und 2 WG über ~die 

Weitergabe und Verwendung der 

dort angeführten Unterlagen ~uch 

auf Zivildienstpflichtige aQ~u­

wenden." 
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Derzeit geltende Fassung: 

von zwei Wochen nach Einlangen 

des Bescheides über die Feststel­

lung der Rechtsgültigkeit der 

Abgabe der Erklärung dem Bundes­

ministerium für Inneres die im 

Zuge des Stellungsverfahrens 

oder einer Nachstellung festge­

stellten Untersuchungsergebnisse 

(§ 23 Abs. 2 WG) sowie das Stel­

lungs- und Stellungsuntersu­

chungsblatt weiterzuleiten. In 

diesen Fällen ist § 23 Abs. 7 Z 

1 und 2 WG über die Weitergabe 

und Verwendung der dort angeführ­

ten Unterlagen auch auf Zivil­

dienstpflichtige anzuwenden." 

Vorgesehene Fassung: 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 5a: 

~§ 5a. (1) Als Tatsachen im 

Sinne des § 5 Abs. 5 Z 3 gelten: 

1. Eine Verurteilung wegen 

einer mit Vorsatz begange­

nen gerichtlich strafbaren 

Handlung, bei der Waffenge­

walt gegen Menschen angewen­

det oder angedroht wurde, 

oder die im Zusammenhang 

mit Waffen oder Sprengstoff 

begangen wurde, zu einer 

Freiheitsstrafe von mehr 

als sechs Monaten, es sei 

denn, daß die Verurteilung 

getilgt ist oder der Be­

schränkung der Auskunft aus 

dem Strafregister unter­

liegt. Eine Anwendung oder 

Androhung von Waffengewalt 

nach dieser Bestimmung 

liegt vor, wenn dabei eine 

Waffe im Sinne des § 1 des 

Waffengesetzes 1986, 

BGBI.Nr. 433, oder ein 

anderes gleichwertiges 

Mittel verwendet wurde. 

2. Die Zugehörigkeit des Zivil­

dienstwerbers zu einem 

Wachkörper des Bundes oder 

einer Gemeinde zum Zeit­

punkt der Abgabe seiner 

Erklärung nach § 2 Abs. 1. 

Vorgesehene Fassung: 

§ 5a: 

~§ 5a. (1) Das Recht, e~ne 

Zivildiensterklärung abzugeb~n, 

ruht 

1. bei der Einberufung fies 

Wehrpflichtigen, der n~ch 

keinerlei Grundwehrdiehst 

geleistet hat, nach Abl~Uf 

von zwei Wochen ab Zustpl­

lung des Einberufungsbef~h­

les oder allgemeiner ~e­
kanntmachung der Einberu­

fung bis zur Entlassung ~us 

dem Grundwehrdienst, 

Falle der Behebung ~es 

Einberufungsbefehles o~er 

des Außerkrafttretens des­

selben kraft Gesetzes He-
doch nur bis zu 

Zeitpunkt, 

2. in den übrigen Fällen kies 

ordentlichen und aUßerbr­

dentlichen Präsenzdiens~es 

ab dem Tag der Zustell~ng 

des Einberufungsbefeh~es 

oder allgemeiner BekanntMa-
, 

chung der Einberufung ~is 

zur Entlassung aus Rem 
Präsenzdienst, bis jZur 

Behebung des Einber~f­

ungbefehles oder bis ~um 

Außerkrafttreten desselben 

kraft Gesetzes sowie in ben 

Fällen des Präsenzstan~es 

nach § 1 Abs. 3 Z 2 bis 4 

WG, 
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Derzeit geltende Fassung: 

(2) Alle Behörden und Ämter 

haben dem Bundesministerium für 

Inneres die von ihm verlangten, 

für die Feststellung nach § 5 

Abs. 4 erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen, soweit nicht andere 

Rechtsvorschriften eine Beschrän­

kung der Auskunftspflicht vorse­

hen. 

(3) Ist der Zivildienstwerber 

nicht ausschließlich wegen einer 

der im Abs. 1 Z 1 genannten 

strafbaren Handlungen verurteilt 

worden, so hat das Gericht auf 

Antrag des Bundesministeriums 

für Inneres mit Beschluß festzu­

stellen, ob auf eine solche 

strafbare Handlung eine mehr als 

sechsmonatige Freiheitsstrafe 

entfallen ist. Gegen diesen 

Beschluß steht dem Zivildienst­

werber und dem Staatsanwalt die 

binnen 14 Tagen einzubringende 

Beschwerde an den übergeordneten 

Gerichtshof zu. 

(4) Die Wehrpflichtigen sind 

im Zuge des Stellungsverfahrens 

(§§ 24 und 25 WG) in geeigneter 

Weise über das Recht, eine Erklä­

rung nach § 2 Abs. 1 abzugeben, 

zu informieren. 

(5) Liegt eine rechtsgültige 

Erklärung nach § 2 Abs. 1 vor, 

Vorgesehene Fassung: 

3. ein Jahr ab Eintritt der 

Rechtskraft der Bescheide 

nach § 6 Abs. 2 und 3 sowie 

4. ein Jahr ab Rechtskraft des 

Bescheides, mit dem zum 

zweitenmal die Rechtsunwirk­

samkeit der Zivildienster­

klärung festgestellt wurde; 

das gilt hinsichtlich der 

in Abs. 4 Z 2, 4 und 6 

genannten Mängel nur, wenn 

vor Erlassung des letzten 

Feststellungsbescheides ein 

Verbesserungsverfahren nach 

§ 13 Abs. 3 AVG durchge­

führt und der Zivildienst­

werber im Verbesserungsauf­

trag auf diesen Ruhensgrund 

ausdrücklich hingewiesen 

wurde. 

(2) Das Recht, eine Zivil­

diensterklärung abzugeben, ist 

ausgeschlossen, 

1. wenn der Wehrpflichtige 

wegen einer mit Vorsatz 

begangenen gerichtlich 

strafbaren Handlung, bei 

der Waffengewalt gegen 

Menschen angewendet oder 

angedroht wurde oder die im 

Zusammenhang mit Waffen 

oder Sprengstoff begangen 

wurde, zu einer Freiheits-
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Derzeit geltende Fassung: 

sind Zeiten des geleisteten 

Präsenzdienstes in den ordentli­

chen Zivildienst einzurechnen. 

Vom Zivildienstpflichtigen, der 

bereits Präsenzdienst geleistet 

hat, ist jedoch mindestens ein 

ordentlicher Zivildienst in der 

Dauer von vier Monaten zu lei­

sten; in diesem Falle ist § 7 

Abs. 1 zweiter Satz nicht anzu-

wenden." 

Vorgesehene Fassung: 

strafe von mehr als sgchs 

Monaten rechtskräftig vqrur­

teilt wurde. es sei d1nn. 

daß die Verurteilung ,ge­

tilgt ist oder der Bescn~än­

kung der Auskunft aus ~<!em 

Strafregister unterliqgt. 

Eine Anwendung oder Anqro­

hung von Waffengewalt nach 

dieser Bestimmung I ~egt 

vor, wenn dabei eine W~ffe 

im Sinne des § 1 Waffenge­

setz 1986, BGBI.Nr. 143. 

oder ein anderes gleich~er-
tiges Mittel verweJjdet 

wurde, 

2. wenn der Wehrpflich~ige 

einem Wachkörper (Ar t . i78d 

B-VG) angehört. 

I 
I 

(3) Ist der Zivildienstwe~ber , 

nicht ausschließlich wegen ei~er 

der im Abs. 2 Z 1 genan~ten 
strafbaren Handlungen verurt~~lt 

i 

worden, so hat das Gericht rauf 

Antrag des Bundesministeri~ms 

für Inneres mit Beschluß fesij2u-

stellen, ob auf eine 

strafbare Handlung eine mehr ~ls 

sechsmonatige 

entfallen ist. 

Freiheitsstl1afe 

Gegen diesen 

Beschluß steht dem Zivildienst­

werber und dem Staatsanwalt die 

binnen 14 Tagen einzubringende 

Beschwerde an den übergeordn~ten 

GerichtshOf zu. 
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Derzeit geltende Fassung: Vorgesehene Fassung: 

(4) Eine Zivildiensterklärung 

ist mangelhaft. wenn 

1. der Wehrpflichtige für den 

Wehrdienst untauglich ist 

(§ 2 Abs. 1 erster Satz), 

2. die Erklärung unvollständig 

ist (§ 2 Abs. 1 Z 1 bis 3), 

3. ein Ausschlußgrund nach 

Abs. 2 vorliegt, 

4. die Zivildiensterklärung 

unter Vorbehalten oder 

Bedingungen abgegeben wird, 

5. das Recht auf die Abgabe 

einer Zivildiensterklärung 

ruht (Abs. 1) oder 

6. der Zivildiensterklärung 

kein Lebenslauf(§ 5 Abs. 1 

dritter Satz) beigeschlos­

sen ist. 

(5) Weist eine Zivildienster­

klärung Mängel auf. ist im Fest­

stellungsbescheid die Rechtsun­

wirksamkeit der Zivildiensterklä­

rung festzustellen. Die Mängel 

sind im Feststellungsbescheid 

einzeln anzuführen. u 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 7: 

~7. (1) Zum ordentlichen Zivil­

dienst sind alle Zivildienst­

pflichtigen verpflichtet, die 

das ~5. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben. Zivildienst­

pflichtige, bei denen sich die 

Dauer des ordentlichen Zivildien­

stes vom Tag der Zuweisung an 

über die Vollendung des 35. 

Lebensjahres hinaus erstreckt, 

sind verpflichtet,diesen Zivil­

dienst noch zur Gänze zu lei­

sten. 

(2) Die Dauer des ordentlichen 

Zivildienstes beträgt, unbescha­

det des § 5a Abs. 5, 10 Monate. 

Sie beträgt 8 Monate, wenn für 

den Zivildienstpflichtigen auf­

grund der Art der von ihm zu 

erbringenden Dienstleistungen 

gegenüber den üblicherweise von 

Zivildienstpflichtigen zu erbrin­

genden Dienstleistungen besonde­

re physische, psychische und 

arbeitszeitliche Belastungen 

verbunden sind. Diese werden in 

der Regel bei der sozialen oder 

gesundheitlichen Betreuung von 

Pflegebedürftigen oder kranken 

Menschen anzunehmen sein. 

(3) Eine besondere arbeitszeit­

liche Belastung ist gegeben, 

Vorgesehene Fassung: 

§ 7: 

"§ 7. (1) Zum ordentlithen 
, 

Zivildienst sind alle Ziyil-

dienstpflichtigen verpflich~et, 

die das 35. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. Zivil­

dienstpflichtige, bei denen Sich 

die Dauer des ordentlichen Zjvil­

dienstes vom Tag der Zuwei~ung 

an über die Vollendung des, 35. 

Lebensjahres hinaus erstreckt, 

sind verpflichtet, diesen ZiVil­

dienst noch zur Gänze zu lei­

sten. 

(2) Die Dauer des ordentlichen 

Zivildienstes beträgt 10 Mon lte. 

Zeiten des geleisteten Präs ~hz-

dienstes sind in den orden li-

chen Zivildienst einzurech IHm. 

Vom Zivildienstpflichtigen~ ~er 

bereits Präsenzdienst Ilelei tet 

hat, ist jedoch ein ordentlither 

Zivildienst in der Dauer Ivon 

mindestens vier Monaten zu ,ei­

sten; in diesem Fall ist AbS r 1 

erster Satz nicht anzuwenden~ 
I , 
i 

( 3 ) Der ordentliche Zi~il-

dienst ist, abgesehen von iden , 
in den §§ 12 Abs. 2 z 13 Absi- 1 

und 2 z 19 Abs. 3 und 19a Abs~ 5 

geregelten Ausnahmefällen z vhne 

Unterbrechung zu leisten." 
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Derzeit geltende Fassung: 

wenn Zivildienstpflichtige bei 

der Einrichtung regelmäßig zumin­

dest sechsmal innerhalb eines 

Kalendermonats in der Zeit von 

22 Uhr bis 6 Uhr für mindestens 

sechs Stunden zu Dienstleistun­

gen herangezogen werden. 

(4) Der ordentliche Zivil­

dienst ist, von den im § 12 Abs. 

2, § 13 Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 

3 und § 19a Abs. 5 geregelten 

Ausnahmefällen abgesehen, ohne 

Unterbrechung zu leisten. u 

Vorgesehene Fassung: 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 13 Abs. 3, 4 und 5: 

~(3) Der Bundesminister für 

Inneres hat die Befreiung (Abs. 

1) zu widerrufen, wenn die Vor­

aussetzung für die Befreiung 

wegfällt. 

(4) Der auf seinen Antrag von 

der Leistung des Zivildienstes 

befreite Zivildienstpflichtige 

hat den Wegfall der Vorausset­

zung unverzüglich dem Bundesmini­

sterium für Inneres mitzuteilen, 

soweit nicht Abs. 5 Anwendung 

findet. 

(5) Erfolgte die Befreiung 

aufgrund einer im Rahmen eines 

Dienstverhältnisses ausgeübten 

beruflichen Tätigkeit, so ist 

der Bescheid, mit dem die Frei­

stellung verfügt wird, auch dem 

Dienstgeber zuzustellen. In 

diesem Fall obliegt die Mit­

teilungspflicht nach Abs. 4 dem 

Dienstgeber.~ 

Vorgesehene Fassung: 

§ 13 Abs. 3, 4 und 5: 

I 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 14 Z 3 sowie der anschließende 

Halbsatz: 

~3. Ärzte im Sinne des § 3 

Abs. 2 ÄrzteG, BGBI.Nr. 

373/1984, sind, 

ist - sofern Erfordernisse des 

Zivildienstes nicht entgegenste­

hen - auf deren Antrag der An­

tritt des ordentlichen Zivildien­

stes bis längstens 1. Oktober 

des Jahres, in dem die in Z 1 

Genannten das 25. Lebensjahr, 

die in Z 2 Genannten das 28. 

Lebensjahr und die in Z 3 Genann­

ten das 30. Lebensjahr vollen­

den, aufzuschieben.~ 

Vorgesehene Fassung: 

§ 14 Z 3 sowie der anschließende 

Halbsatz: 

~3. Ärzte im Sinne des § 2 

Abs. 3 ÄrzteG, BGBI.Nr. 

373/1984, sind, 

ist - sofern Erfordernisse des 

Zivildienstes nicht entgegenste­

hen auf deren Antrag der 

Antritt des ordentlichen Zivil­

dienstes längstens bis zum Ab­

lauf des 30. September des Kalen­

derjahres, in dem die in Z 1 

Genannten das 25. Lebensjahr, 

die in Z 2 Genannten das 28. 

Lebensjahr und die in Z 3 Genann­

ten das 30. Lebensjahr vollen­

den, aufzuschieben.~ 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 14a: 

Vorgesehene Fassung: 

§ 14a: 

U§ 14a. (1) Der Bundesminis~er 

für Inneres hat die Befreiung~ (§ 

13) oder den Aufschub (§ 14) ~ ~u 

widerrufen. wenn die vorauss~t­
zungen weggefallen sind; verzJch­

tet der Zivildienstpflicht~ge 

ausdrücklich auf den ihm gewähr­

ten Aufschub. so gilt der ~e­

scheid mit Einlangen der Erklä­

rung beim Bundesministerium [ür 

Inneres als widerrufen. 

(2) Zivildienstpflichtlge 

haben den Wegfall der Befreiupgs­

bzw. Aufschubgründe. sofern für 

eine Befreiung nicht ausschlipß­

lich Belan~e des Zivildiens es 

maß~eblich waren dem Bundesm'ni­

sterium für Inneres unverzü~l '~h 

mitzuteilen. Wurde die Befrei~n~ 

nach § 13 Abs. 1 Z 1 auf Grund 

einer beruflichen TätigkPit 

verfügt. so ist der BefreiUng~pe­

scheid auch dem Auftraggeber rür 

diese berufliche Tätigke~t. 

insbesondere dem Arbeitgebp', 

zur Kenntnis zu bringen. i In 

diesem Fall obliegt die Mitt~i­

lungspflicht dem Auftraggeb~r; 

der Zivildienstpflichtige ~at 

lediglich die Beendigung eiher 

solchen Tätigkeit mitzuteileni. 

( 3 ) 

denen eine Befreiun 
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Derzeit geltende Fassung: Vorgesehene Fassung: 

Abs. 1 gewährt wurde, haben, 

sofern die Befreiung nicht vor­

her endet oder für die Befreiung 

nicht ausschließlich Belange des 

Zivildienstes maßgebend 

innerhalb eines Monats 

Ablauf 

1. jedes fünften Jahres 

waren, 

nach 

nach 

Rechtskraft einer Befreiung 

nach § 13 Abs. 1 Z 1 und 

2. jedes dritten Jahres nach 

Rechtskraft einer Befreiung 

nach § 13 Abs. 1 Z 2 

dem Bundesministerium für Inne­

res das weitere Vorliegen der 

für die Befreiung maßgeblichen 

Umstände nachzuweisen. Wurde die 

Befreiung nach § 13 Abs. 1 Z 1 

wegen einer beruflichen Tätig­

keit verfügt, so obliegt der 

Nachweis dem Auftraggeber; der 

Fristenlauf <Z I> bestimmt sich 

nach dem Genehmigungsdatum des 

Bescheides. Wird ein solcher 

Nachweis nicht erbracht, so 

tritt der Bescheid über die 

Befreiung nach Ablauf dieser 

Monatsfrist außer Kraft. 

<4> Hinsichtlich eines AUfschu­

bes gilt Abs. 3 mit der Maßgabe, 

daß 

1. der Nachweis innerhalb 

eines Monats nach Ablauf 

jedes zweiten Jahres zu 

erbringen und 
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I1 , ' 
! 

Vorgesehene Fassung: I! 

2. der angemessene Fortsch~itt 

der für den Aufschub maQgeb-
, 

lichen Ausbildung nachz4~ei-

sen ist." 
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§ 19a Abs. 1: 

"(1) Zivildienstleistende, 

deren Dienstunfähigkeit von dem 

gemäß § 19 Abs. 2 zuständigen 

Amtsarzt festgestellt wird, sind 

mit Ablauf des Tages dieser 

Feststellung vorzeitig aus dem 

Zivildienst zu entlassen." 

Vorgesehene Fassung: 

§ 19a Abs. 1: 

"(1) Zivildienstleistende, 

deren Dienstunfähigkeit offenkun­

dig ist oder vom Amtsarzt (§ 19 

Abs. 2) festgestellt wird, sind 

vorzeitig aus dem Zivildienst zu 

entlassen. In dem Bescheid. in 

dem die Entlassung verfügt wird. 

ist der Tag des Entritts der 

Dienstunfähigkei t festzustel-­

len." 
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§ 19a Abs. 3: 

U(3) Vorübergehende Dienstunfä­

higkeit (Abs. 2 Z 2) ist anzuneh­

men, wenn die Herstellung der 

Dienstfähigkeit innerhalb von 30 

Tagen ab dem Tag der Feststel­

lung nach Abs. 1, sofern aber 

der Zivildienst früher endet bis 

zu diesem Zeitpunkt, nicht zu 

erwarten ist. u 

I1 

i 

Vorgesehene Fassung: 

§ 19a Abs. 3: 

U(3) Vorübergehende Dienst~ßfä­

higkeit (Abs. 2 Z 2> ist anzqneh­

men, wenn die Herstellung der 

Dienstfähigkeit innerhalb vOQ24 

Tagen ab dem Tag der Fests~el­

lung nach Abs. 1, sofern aber 

der Zivildienst früher endet ;bis 

zu diesem Zeitpunkt, nicht zu 

erwarten ist. u 
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§ 23a Abs. 1 Z 2: 

"2. Die Gesamtdauer solcher 

DienstfreisteIlungen darf 

innerhalb des ordentlichen 

Zivildienstes a) nach § 7 

Abs. 2 erster Satz zehn 

Werktage und b) nach § 7 

Abs. 2 zweiter Satz acht 

Werktage nicht überschrei­

ten." 

Vorgesehene Fassung: 

§ 23a Abs. 1 Z 2: 

"2. Die Gesamtdauer solcher 

DienstfreisteIlungen darf 

innerhalb von zehn Monaten 

des ordentlichen Zivildien­

stes zehn Werktage nicht 

überschreiten." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 25 Abs. 2 Z 2: 

U2. Verpflegung (§ 28 Abs. 

1> , U 

11 
I 

Vorgesehene Fassung: 

§ 25 Abs. 2 Z 2: 

U2. Verpf legung (§ 28 Abs. ~l 

und 2>,u 

• I 
I 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 25a: 

"§ 25a. (1) Dem Zivildienstlei­

stenden gebührt an Stelle der 

dem Wehrmann nach dem Heeresge­

bührengesetz 1992 - HGG 1992, 

BGBI.Nr. 422/1992, zustehenden 

Ansprüche für Monatsgeld, Prämie 

im Grundwehrdienst, 

gung, Bekleidung und 

Unterbrin­

Reinigung 

der Bekleidung eine Pauschalver­

gütung (Grundvergütung und Zu­

schlag) . 

(2) Die Grundvergütung nach 

Abs. 1 beträgt monatlich: 

1. Bei einem ordentlichen 

Zivildienst nach § 8 Abs. 1 

und § 8a Abs. 1 sowie bei 

einem dar an anschließenden 

außerordentlichen Zivil­

dienst nach 

§ 8a Abs. 6 ...... 3 102 S 

und 

2. bei einem außerordentlichen 

Zivildienst nach 

§ 21 Abs. 1 2 992 S. 

(3) Der Zuschlag nach Abs. 1 

zur Grundvergütung beträgt bei 

Einsätzen nach § 8a Abs. 6 und § 

21 Abs. 1 monatlich 1 500 S. 

(4) Soweit der Bund oder der 

Rechtsträger der Einrichtung für 

die nachstehenden Leistungen 

Vorgesehene Fassung: 

§ 25a: 

"§ 2 5 a. (l) Dem Z i v i I dien s t lei -

stenden gebührt an Stelle der 

dem Wehrmann nach dem Heeresge­

bührengesetz 1992 HGG 1992, 

BGBI.Nr. 422, zustehenden Ansprü­

che für Monatsgeld, Prämie im 

Grundwehrdienst, Unterbringung, 

Verpflegung, Bekleidung und 

Reinigung der Bekleidung eine 

Pauschalvergütung (Grundvergü­

tung und Zuschlag) . 

(2) Die Höhe der monatlichen 

Pauschalvergütung (Grundvergü­

tung und Zuschlag) bestimmt sich 

nach dem Gehalt einschließlich 

allfälliger Teuerungszulagen 

eines Beamten der Dienstklasse 

V. Gehaltsstufe 2. des Gehaltsge­

setzes 1956. BGBI.Nr. 54. und 

beträgt 

1. für die Grundvergütung bei 

einem ordentlichen sowie 

bei einem außerordentlichen 

Zivildienst 33.28 vH und 

2. für den Zuschlag zur 

Grundvergütung bei Einsät­

zen nach § 8a Abs. 6 und § 

21 Abs. 1 7.05 vH des Ge­

haltsansatzes nach Abs. 2. 

(3) Soweit der Bund oder der 

Rechtsträger der Einrichtung für 

die nachstehenden Leistungen 
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sorgt, ist die Grundvergütung 

gemäß Abs. 2 nach Maßgabe der §§ 

27 bis 30 für jeden vollen Monat 

wie folgt zu kürzen: 

1. für die Arbeitskleidung um 

................... 370 S, 

2. für die Leibwäsche um .... 

88 S, 

3. für die Reinigung der Ar­

beitskleidung um .. 250 S, 

und 

4. für die Reinigung der Leib-

wäsche um ......... 350 S. 

(5) Erstreckt sich der An­

spruch nach den Abs. 2 bis 4 nur 

auf Bruchteile eines Monats, so 

steht er dem Zivildienstleisten­

den mit je einem Dreißigstel für 

jeden Kalendertag dieser Bruch­

teile zu. Das gilt jedoch nicht, 

wenn der Zivildienst bis läng­

stens zum 5. des Monats angetre­

ten wird, für die zwischen dem 

ersten und dem fünften liegenden 

Tage. In diesem- Fall gebührt der 

Anspruch auch für diese Tage. u 
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§ 26: 

"§ 26. (1) Die Beträge nach § 

25a Abs. 2 bis 4 werden wertbe­

ständig gehalten. Als Maß zur 

Berechnung der Wertbeständigkeit 

dient das jeweilige Gehalt ein­

schließlich allfälliger Teue­

rungszulagen eines Beamten der 

Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, 

des Gehaltsgesetzes 1956, 

BGBI.Nr. 54, oder eine an seine 

Stelle tretende Gehaltsregelung. 

Änderungen aufgrund dieser Wert­

sicherung treten mit dem Zeit­

punkt und in dem Verhältnis ein, 

in dem sich das vorangeführte 

Gehalt ändert. Sofern dabei 

Beträge der Pauschalvergütung (§ 

25a Abs. 2 bis 4) nicht auf 

volle Schillingbeträge 

sind Bruchteile dieser 

auf den nächsten vollen 

lingbetrag aufzurunden. 

lauten, 

Beträge 

Schil-

(2) Die jeweilige Höhe und der 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

durch die Wertsicherung nach 

Abs. 1 eingetretenen Änderungen 

sind durch Verordnung de Bundes­

ministers für Inneres festzustel-

len." 
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§ 28: 

"§ 28. (1) Der Zivildienstlei­

stende hat Anspruch auf unent­

geltliche Verpflegung. Er ist 

verpflichtet an dieser Verpfle­

gung teilzunehmen, sofern nicht 

unter Berücksichtigung von Inter­

essen des Zivildienstes oder von 

in der Person des Zivildienst­

pflichtigen gelegenen Gründen 

davon Ausnahmen zugelassen wer­

den. 

(2) Der Rechtsträger der Ein­

richtung hat für die Verpflegung 

des Zivildienstleistenden entwe­

der durch einen Küchenbetrieb 

oder durch Abschluß eines Vertra­

ges mit einem Dritten zu sorgen. 

(3) Ist es dem Rechtsträger 

nicht möglich, für die Verpfle­

gung zur Gänze oder zum Teil zu 

sorgen, so hat er in diesen 

Fällen dem Zivildienstleistenden 

eine Abfindung zu gewähren. 

Gleiches gilt, wenn dem Zivil­

dienstleistenden die Teilnahme 

an der Verpflegung nicht möglich 

ist. 

(4) Die Höhe dieser Abfindung 

(Abs. 3) ist nach den durch­

schnittlichen Kosten der in Abs. 

2 angeführten Art der Beistel-

Vorgesehene Fassung: 

§ 28: 

H§ 28. 

j, , 

i 
(1) Der Rechtstr4ter 

der Einrichtung hat für ~die 

Verpflegung des Zivildienstlti­

stenden zu sorgen, wenn es Igie 

Art der Dienstleistung oder fgie 

des Einsatzes erfordert. 

(2) Für die Zeit des GrUnd~thr­
ganges (§ 18a Abs. 4) hat ,ger 

Rechtsträger, dem die Durch(~h­

rung von Grundlehrgängen übentra­

gen worden ist (§ 18a Abs. r 2) , 

für die Verpflegung der Grynd­

lehrgangsteilnehmer zu sorgen, 

wenn diese internatsmäßig un"r­

gebracht werden. 

(3) In den in Abs. 1 un< I 2 

an~eführten Fällen ist der Z ltil­

dienstleistende verpflichtet fan 

der Verpflegung teilzuneh~en, 

sofern nicht unter Berücksic~ti­

gung von Interessen des Zitil-, 
dienstes oder in der Person ,ges 
Zivildienstleistenden ~ele~~nen 

Gründen davon Ausnahmen zu~e ,as­

sen werden. In diesen Ausna,me­

fällen ist dem Zivildienstpflich­

tigen vom Rechtsträger (Absl 1 

und 2) als Abfindung pro Tag~ein 

Dreißigstel des in § 25a Absi 3 

Z 5 genannten Hundertsatzes 

auszuzahlen. 
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lung der Verpflegung zu bestim­

men. 

(5) Für die Zeit des Grundlehr­

ganges (§ 18a Abs. 4) hat der 

Rechtsträger, dem die Durchfüh­

rung von Grundlehrgängen übertra­

gen worden ist (§ 18a Abs. 2), 

gegen Vergütung der ihm erwach­

senden Kosten (§ 18a Abs. 3), 

für die Verpflegung der Grund­

lehrgangsteilnehmer zu sorgen." 

Vorgesehene Fassung: 

(4) In den Fällen des Abs. 1 

und 2 ist die Grundvergütung 

nach § 25a Abs. 2 Z 1 um den in 

§ 25a Abs. 3 Z 5 festgesetzten 

Betrag zu kürzen. 

( 5 ) =D""e:.:r __ B=u~n:..::d~e::...:s:::..!m=i~n~i:..:s::..t::..;e=-r_--!f:....;iI=-' r:.., 

Inneres hat die Ausnahmefälle 

der Nichtteilnahme (Abs. 3), die 

prozentuelle Auf teilung der für 

die einzelnen Mahlzeiten (Früh­

stück, Mittagessen. Abendessen) 

gebührenden Abfindung sowie den 

Auszahlungstermin durch Verord­

nung näher zu regeln." 
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§ 29 Abs. 1 letzter Satz: 

"In diesen Fällen ist die in 

Betracht kommende Grundvergütung 

nach § 25a Abs. 2 um den im § 

25a Abs. 4 Z 1 und/oder 2 festge­

setzen Betrag zu kürzen." 

Vorgesehene Fassung: 

§ 29 Abs. 1 letzter Satz: 

"In diesen Fällen ist die iin 
" 

Betracht kommende Grundvergüt~ng 
nach § 25a Abs. 2 Z 1 um den i ,in 

I 
§ 25a Abs. 3 Z 1 und/ode~ 2 

festgesetzten Betrag zu kürzen." 
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§ 30 Abs. 2: 

~(2) In diesen Fällen ist die 

in Betracht kommende Grundvergü­

tung nach § 25a Abs. 2 um den in 

§ 25a Abs. 4 Z 3 und/oder 4 

festgesetzten Betrag zu kürzen.~ 

Vorgesehene Fassung: 

§ 30 Abs. 2: 

~(2) In diesen Fällen ist die 

in Betracht kommende Grundvergü­

tung nach § 25a Abs. 2 Z 1 um 

den in § 25a Abs. 3 Z 3 und/oder 

~ festgesetzten Betrag zu kür-

zen.~ 
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§ 34b Abs. 2: 

~(2) Auf die Entschädigung und 

die Fortzahlung der Dienstbezüge 

sind die Bestimmungen des VI. 

Hauptstückes des HGG 1992 sowie 

dessen §§ 48,49 Abs. 1 bis 3 und 

§ 50 sinngemäß anzuwenden. Dabei 

tritt an die Stelle 

1. des im § 46 Abs. 6 letzter 

Satz HGG 1992 genannten 

Heeresgebührenamtes die 

Bezirksverwaltungsbehörde 

und des gleichfalls dort 

genannten Bundesministers 

für Landesverteidigung der 

Landeshauptmann und 

2. des im § 50 Abs. 3 HGG 1992 

genannten Bundesministers 

für Landesverteidigung der 

Bundesminister für Inne-

res.~ 

! . 

Vorgesehene Fassung: 

I 
§ 34b Abs. 2 und 3: 

U(2) Auf die Entschädigung ~nd 
die Fortzahlung der DienstbezOge 

sind die Bestimmungen des MI. 

Hauptstückes des Heeresgebühnen­

gesetzes 1992 sowie dessen §§ 

48, 49 Abs. 1 bis 3 und § 50 

sinngemäß anzuwenden. Da~ei 

treten an die Stelle 

1. des im § 46 Abs. 6 HGG 1992 

im ersten Satz genan~~en 

Heeresgebührenamtes die 

Bezirksverwaltungsbehör~ 

letzten Sat~es und des 

genannten Bundesministjers 

für Landesverteidigung der 

Landeshauptmann~ 

2. des im § 50 Abs. 3 HGG 

genannten Bundesminist rs 

für Landesverteidigung er 

Bundesminister für 

und 

I 

es 

3. der in § 47 Abs. 4 letz~er 

Satz HGG 1992 in Z 1 ge~nn­

ten militärischen Dien!§t­

stelle und des in Z 2 ~e­

nannten Heeresgebührena~tes 

die Bezirksverwaltungsbe~ör-

(3) Die Entschädigung nach ~en 

§ § 39 Abs. 1 und 2. 45 Abs'
N 

3 

HGG sowie der Kostenersatz ~ch 

§ 44 HGG sind von jener Bezirks­

verwaltungsbehörde auszuzahlen. 
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die über diese Ansprüche zu 

entscheiden hat. u 
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§ 39a: § 39a: 

U§ 39a. Treten Umstände ein, 

die zu einer Änderung der von 

der Kommission gemäß § 54a Abs. 

2 Z 1 oder 2 getroffenen Ent­

scheidung führen könnten, so hat 

dies der Rechtsträger dem Landes­

hauptmann unter Darlegung des 

hiefür maßgeblichen Sachverhal­

tes unverzüglich mitzuteilen." 
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§ 41 Abs. 2: 

"(2) Der Bund hat folgenden 

Rechtsträgern die Kosten zu 

ersetzen, die diesen durch nach­

stehend angeführte Leistungen 

erwachsen: 

1. Den Rechtsträgern nach § 4 

Abs. 1 

a) für Leistungen nach § 27 

Abs. 1, § 29 Abs. 1, § 

30 Abs. 1, § 37c Abs. 3 

lit.d sowie § 38 Abs. 1 

Z 1 und 2 und 

b) für Leistungen nach § 28 

Abs. 2 und 3, wobei sich 

bei dieser Vergütung die 

Höhe nach den durch­

schnittlichen Kosten der 

in § 28 Abs. 2 angeführ­

ten Art der Beistellung 

der Verpflegung richtet 

und 

2. den Rechtsträgern nach § 

18a Abs. 2 für Leistungen 

nach § 18a Abs. 3." 

Vorgesehene Fassung: 

§ 41 Abs. 2: 

"(2) Der Bund hat folgenden 

Rechtsträgern die Kosten zu 

ersetzen, die diesen durch nach-

stehend angeführte 

erwachsen: 

Leistungen 

1. Den Rechtsträgern nach § 4 

Abs. 1 

für Leistungen nach § 27 

Abs. 1, § 28 Abs. 1, § 29 

Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 37c 

Abs. 3 li t. d~~ § 38 

Abs. 1 Z 1 und 2 

sowie 

2. den Rechtsträgern nach § 

18a Abs. 2 für Leistungen 

nach § 18a Abs. 3 und § 28 

Abs. 2. " 
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§ 51 Abs. 1: 

"(1) Der Senatsvorsitzende und 

der Berichterstatter haben An­

spruch auf Vergütung der Rei­

se(Fahrt-)auslagen nach Maßgabe 

der Reisegebührenvorschriften 

des Bundes. Der Senatsvorsitzen­

de hat ferner Anspruch auf eine 

dem Zeit- und Arbeitsaufwand 

entsprechende Vergütung, die vom 

Bundesminister für Inneres im 

Einvernehmenmit dem Bundesmini­

ster für Finanzen festzusetzen 

ist." 

Vorgesehene Fassung: 

§ 51 Abs. 1: 

"(1) Der Senatsvorsitzende ~nd 
der Berichterstatter haben ~n­

spruch auf Vergütung der ~i­

se(Fahrt)auslagen nach Maßg~be 

der Reisegebührenvorschrif~en 

des Bundes. Der Senatsvorsitz~n­

de hat ferner Anspruch auf e~ne 

dem Zeit- und Arbeitsaufwand 

entsprechende Vergütung. pem 
Vorsitzenden des Zivildienstra­

tes und seinem an Jahren äl~e­

sten Stellvertreter steht ,ür 

den mi t der Lei tung des Zi v~il­

dienstrates verbundenen notwendi­

gen Zeit- und Arbeitsauf~nd 

eine Pauschalvergütung zu. pie 

Ver~ütun~en für Zeit- und ~r­

beitsaufwand sind vom Bundesmini­

ster für Inneres im Einverneh~en 

mit dem Bundesminister für Fi an-

zen festzusetzen." 

• 
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Abschnitt VIIa (§§ 54a bis 54j): 

"Abschnitt VIIa. 

Kommission 

§ 54a. 

(1) Beim Bundesministerium 

für Inneres wird eine Kommission 

mit den in Abs. 2 angeführten 

Aufgaben eingerichtet. 

(2) Die Kommission hat 

1. über die Zuordnung, auf 

welchen der in § 4a 

Abs. 1 Z 2 erwähnten 

Zivildienstplätze auf 

Grund der in § 7 Abs. 2 

und 3 festgelegten 

Kriterien 

a) ein ordentlicher 

Zivildienst von zehn 

Monaten oder 

b) ein solcher von acht 

Monaten zu leisten 

ist 

und 

2. über die Höhe der dem 

Zivildienstleistenden 

gemäß § 28 Abs. 3 und 4 

zustehenden Abfindung 

zu entscheiden. 

Vorgesehene Fassung: 

Abschnitt VIIa (§§ 54a bis 54j): 
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(3) Im Verfahren nach Abs. 2 

kommt dem Rechtsträger 

stellung zu. 

§ 54b. 

Partei-

(1) Die Kommission besteht aus 

dem Vorsitzenden, seinen Stell­

vertretern und der erforderli­

chen Anzahl der weiteren Mitglie­

der. Die Mitglieder der Kommis­

sion sind unter Bedachtnahme auf 

die Bestimmungen über die Zusam­

mensetzung der Senate (§ 54c) 

vom Bundespräsidenten über Vor­

schlag der Bundesregierung oder 

des von ihr ermächtigten Bundes­

ministers (Art. 67 Abs. 1 B-VG) 

für eine Funktionsperiode von 

drei Jahren zu bestellen. 

(2) Scheiden Mitglieder wäh­

rend der Funktionsperiode aus 

oder kann mit den bestellten 

Mitgliedern nicht das Auslangen 

gefunden werden, so sind, wenn 

erforderlich, für den Rest der 

Funktionsperiode neue Mitglieder 

zu bestellen. 

§ 54c. 

(1) Die Kommission beschließt 

in Senaten. 

Vorgesehene Fassung: 

i 

I' 
I 
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(2) Jedes Mitglied der Kommis­

sion kann mehreren Senaten ange­

hören. 

(3) Jedem Senat der Kommission 

gehören als Mitglieder an: 

1. Der Vorsitzende der Kommis­

sion oder einer seiner 

Stellvertreter als Senats­

vorsitzender und 

2. je ein Vertreter jedes 

Landes auf Vorschlag des 

jeweiligen Landeshauptman­

nes. 

(4) Bei der Bestellung nach 

Abs. 3 Z 1 ist auf § 63a Abs. 2 

des Richterdienstgesetzes 1961, 

BGBI.Nr. 305, Bedacht zu nehmen. 

Die Vorschläge nach Abs. 3 Z 2 

sind dem Bundesminister für 

Inneres zu erstatten. Sofern 

dies nicht binnen acht Wochen 

erfolgt, entfällt für die betref­

fende Funktionsperiode das Vor­

schlagsrecht. 

§ 54d. 

(1) Zu einem Beschluß ist die 

Anwesenheit des Vorsitzenden und 

von vier weiteren Senatsmitglie­

dern erforderlich. 

(2) Ein Beschluß bedarf der 

Mehrheit der abgegebenen Stim-

Vorgesehene Fassung: 
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Derzeit geltende Fassung: 

men. Eine Stimmenthaltung ist 

unzulässig. Bei Stimmengleich­

heit gibt die Stimme des Vorsit­

zenden den Ausschlag. 

§ 54e. 

(1) Der Senatsvorsitzende hat 

Anspruch auf Vergütung der Reise­

(Fahrt-)auslagen nach Maßgabe 

der Reisegebührenvorschriften 

des Bundes und auf eine dem Zeit­

und Arbeitsaufwand entsprechende 

Vergütung, die vom Bundesmini­

ster für Inneres mit dem Einver­

nehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen festzusetzen ist. 

(2) über die Ansprüche nach 

Abs. 1 hat der Bundesminister 

für Inneres zu entscheiden. Die 

Auszahlung der Vergütung obliegt 

dem Bundesminister für Inneres. 

§ 54f. 

(1) Die Kommission hat das AVG 

anzuwenden, soweit in diesem 

Bundesgesetz nichts anderes 

bestimmt ist. 

(2) Die Kommission entscheidet 

in oberster Instanz. Gegen ihre 

Bescheide ist die Beschwerde an 

den Verwaltungsgerichtshof zuläs­

sig. 

Vorgesehene Fassung: 
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Derzeit geltende Fassung: 

(3) Die Bezirksverwaltungsbe­

hörden haben über Ersuchen der 

Kommission mittelbare Beweisauf­

nahmen und Erhebungen (§ 55 Abs. 

1 AVG) durchzuführen, soweit 

dies für die Entscheidung der 

Kommission nach § 54a Abs. 2 

erforderlich ist. 

(4) Alle Behörden und Ämter 

haben der Kommission die von ihr 

verlangten, für die Entscheidung 

nach § 54a Abs. 2 erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen, soweit 

nicht andere Rechtsvorschriften 

eine Beschränkung der Auskunfts­

pflicht vorsehen. 

§ 54g. 

Die Kommission hat eine Ge­

schäftsordnung zu erlassen, in 

der vor allem nähere Bestimmun­

gen über die Aufgaben des Vorsit­

zenden, der Senatsvorsitzenden 

und der weiteren Mitglieder, 

sowie über die Einladungen zu 

den Kommissionssitzungen zu 

treffen sind. 

§ 54h. 

Die Kommission hat je eine 

Ausfertigung ihrer Entscheidun­

gen nach § 54a Abs. 2 innerhalb 

Vorgesehene Fassung: 
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Derzeit geltende Fassung: 

von vier Wochen nach Eintritt 

der Rechtskraft 1. dem nach § 4 

Abs. 5 zuständigen Landeshaupt­

mann und 2. dem Bundesministe­

rium für Inneres zu übermitteln. 

§ 54i. 

Die §§ 45, 46, 49, 50 und 52 

sind auf die Kommission mit der 

Maßgabe anzuwenden, daß jeweils 

anstelle der Ausdrücke HZivil­

dienstrat H, Hder Vorsitzende des 

Zivildienstrates H sowie HRatsmit­

gliederH die Ausdrücke HKommis­

sion H, Hder Vorsitzende der 

Kommission H sowie HKommissions-

mitgliederH treten. 

§ 54j. 

Der Vorsitzende der Kommission 

hat jährlich bis spätestens 15. 

März des darauffolgenden Jahres 

dem Bundesminister für Inneres 

einen Bericht über die Tätigkeit 

der Kommission im abgelaufenen 

Kalenderjahr zu erstatten. H 

Vorgesehene Fassung: 

11 

I 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 56 Abs. 1: 

U(1) Jeder Zivildienstpflichti­

ge hat bei seiner polizeilichen 

Anmeldung bei der Meldebehörde 

seine Zivildiensteigenschaft 

bekannzugeben, und zwar 

1. durch Vorlage eines zusätz­

lichen Meldezettels oder 

2. falls eine Anmeldung auf 

andere Weise vorgesehen 

ist, in der von der Meldebe­

hörde geforderten Art. 

Die Meldebehörde hat dem Bundes­

ministerium für Inneres jeweils 

unverzüglich im Falle der Z 1 

den zusätzlichen Meldezettel zu 

übermitteln bzw. im Falle der Z 

2 die Anmeldung mitzuteilen. u 

Vorgesehene Fassung: 

§ 56 Abs. 1: 

U(l) Jeder Zivildienstpflichti­

ge hat bei seiner Anmeldung bei 

der Meldebehörde bekanntzugeben, 

daß er zivildienstpflichtig ist, 

und zwar 

1. durch Vorlage eines zusätz­

lichen Meldezettels oder, 

2. falls eine Anmeldung auf 

andere Weise vorgesehen 

ist, in der von der Meldebe­

hörde geforderten Art. 

Bei der Anmeldung eines minder­

jährigen oder eines behinderten 

Zivildienstpflichtigen trifft 

diese Verpflichtung die Person 

nach § 7 Abs. 2 und 3 Meldege­

setz 1991. BGBI. Nr. 9/1992. Die 

Meldebehörde hat dem Bundesmini­

sterium für Inneres jeweils 

unverzüglich im Falle des Abs. 1 

Z 1 den zusätzlichen Meldezettel 

zu übermitteln oder im Falle des 

Abs. 1 Z 2 die Anmeldung mitzu­

teilen. u 
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Derzeit geltende Fassung: 

Abschnitt IXa: 

Vorgesehene Fassung: 

Abschnitt IXa: 

"Abschnitt IXa 

'; 

Verwendung personenbeZOgene~ 
Daten ' 

;, 

§ 57a. (1) Der Bundesminis~er 

für Inneres ist ermächti~t. 

soweit es für die VOllzieh~ng 

des Zivildienstgesetzes not~n-

dig ist, personenbezogene 

zu verwenden. 
J 
• , 

(2) Empfänger für die Uber~itt­
lung sind: 

1. alle mit dem Verfahren n~ch 

§ 2 und § 5 ZDG betrau~en 

Behörden. 

2. die Landeshauptmänner, 

3. die BezirksverwaltungSbe~ör-
den. 

4. Rechtsträger nach § 4 

1 und deren Einrichtungeb. 

5. Rechtsträger nach § ~8a 

Abs. 2 und deren Grundlehr­

gangsleitungen. 

6. der Zivildienstrat, 

7. der Hauptverband der So~ial­

versicherun~strä~er und ~ie 
Trä~er der Sozialversiche-

rung, 
• 

8. die Österreichische Po~t-

sparkasse und 

9. das Bundesministerium ~ür 

auswärtige AngelegenheitMn. 
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Derzeit geltende Fassung: Vorgesehene Fassung: 

(3) Die Behörden des Bundes, 

der Länder und Gemeinden, der 

Hauptverband der Sozialversiche­

rungsträger sowie die Träger der 

Sozialversicherung sind auf 

Anfrage verpflichtet, dem Bundes­

ministerium für Inneres personen­

bezogene Daten von Menschen zu 

übermitteln, die er für die 

Vollziehung des Zivildienstgeset-

zes benötigt. Eine Verweigerung 

der Auskunft ist nicht zuläs-

sig. " 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 66: 

"§ 66. Ein Zivildienstpflichti­

ger, der eine Meldung nach den 

§§ 13 Abs. 4, 13a Abs. 2, 19a 

Abs. 6 oder 56 unterläßt, begeht 

eine Verwaltungsübertretung und 

ist hiefür von der Bezirksverwal­

tungsbehörde mit Geldstrafe bis 

zu 5 000 S, im Falle der Unein­

bringlichkeit mit Ersatzfrei­

heitsstrafe bis zu zwei Wochen 

zu bestrafen." 

11 
! 

Vorgesehene Fassung: 

§ 66: 

"§ 66. Ein ZivildienstPfli~futi­
ger, der eine Meldung nach ~den 

§§ 13a Abs. 2, 14a Abs. 1, l19a 

Abs. 6 oder 56 unterläßt, begeht 

eine Verwaltungsübertretung und 

ist hiefür von der Bezirksve~wal­

tungsbehörde mit Geldstrafe bis 

zu 5 000 S, im Falle der Un~in­

bringlichkeit mit Ersatzf~ei­

heitsstrafe bis zu zwei Wodhen 
I 

zu bestrafen." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 69: 

~§ 69. Ein Dienstgeber, der 

die Meldung nach § 13 Abs. 5 

unterläßt, begeht eine Verwal­

tungsübertretung und ist hiefür 

von der Bezirksverwaltungsbehör­

de mit Geldstrafe bis zu 5 000 

S, im Falle der Uneinbringlich­

keit mit Ersatzfreiheitsstrafe 

bis zu zwei Wochen zu bestra-

fen.~ 

Vorgesehene Fassung: 

§ 69: 

~§ 69. Ein Dienstgeber, der 

die Meldung nach § 14a Abs. 1 

unterläßt, begeht eine Verwal­

tungsübertretung und ist hiefür 

von der Bezirksverwaltungsbehör­

de mit Geldstrafe bis zu 5 000 

S, im Falle der Uneinbringlich­

keit mit Ersatzfreiheitsstrafe 

bis zu zwei Wochen zu bestra-

fen.~ 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 69a: 

Vorgesehene Fassung: 

§ 69a: 

U§ 69a. Ein MeldePflicht~ger 
nach § 7 Abs. 2 und 3 Meld~ge­

setz 1991. BGBI. Nr. 9/1992. 'ider 
~ 

die Meldung nach § 56 Abs. 1 ~ 1 

und 2 unterläßt. begeht ~ine 

Verwal tungsübertretung und list 

hiefür von der Bezirksver~al­

tungsbehörde mit Geldstrafe ~is 

zu 3 000 s . im Falle 

Uneinbringlichkeit mit Ers~tz-

freiheitsstrafe bis zu z~ei 

Wochen zu bestrafen. u 

~ I 
i 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 70: 

U§ 70. Eine Verwaltungstibertre­

tung nach den §§ 60 bis 69 liegt 

nicht vor, wenn die Tat den 

Tatbestand einer in die Zustän­

digkeit der Gerichte fallenden 

strafbaren Handlung bildet oder 

nach anderen Verwaltungsstrafbe­

stimmungen mit strengerer Strafe 

bedroht ist. u 

Vorgesehene Fassung: 

§ 70: 

U§ 70. Eine Verwaltungstibertre­

tung nach den §§ 60 bis 69a 

liegt nicht vor, wenn die 

den Tatbestand einer in 

Zuständigkeit der Gerichte 

lenden strafbaren Handlung 

Tat 

die 

fal­

bil-

det oder nach anderen 

tungsstrafbestimmungen 

Verwal­

mit 

strengerer Strafe bedroht 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 75: 

"§ 75. Die Handlungsfähigkeit 

des Zivildienstpflichtigen in 

allen nach diesem Bundesgesetz 

vorgesehenen Verfahren ist durch 

seine Minderjährigkeit nicht be­

schränkt. Gleiches gilt für die 

Abgabe der Erklärung gemäß § 2 

Abs. 1 und im Verfahren nach § 5 

Abs. 4." 

11 

Vorgesehene Fassung: 

§ 75: I 

i 
"§ 75. Die Handlungsfähigk'~t 

des Zivildienstpflichtigen 11n 

allen nach diesem Bundesges.tz 

vorgesehenen Verfahren ist du~ch 

seine Minderjährigkeit ni~ht 

beschränkt. Gleiches gilt tür 

die Abgabe der Erklärung gemä.: § 

2 Abs. 1 und im Verfahren nacij ~ 

5 Abs. 6." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 75b Abs. 3: 

U(3) Der Zivildienstpflichtige 

hat die Behörde, die ihm eine 

waffenrechtliche Urkunde ausge­

stellt hat, von der Feststellung 

seiner Zivildienstpflicht in 

Kenntnis zu setzen. Ausgestellte 

waffenrechtliche Urkunden hat 

die Behörde, ausgenommen in den 

Fällen des Abs. 2, binnen vier 

Wochen ab Rechtskraft des Be­

scheides, mit dem die rechtsgül­

tige Abgabe der Erklärung nach § 

2 Abs. 1 festgestellt worden 

ist, zu entziehen. u 

Vorgesehene Fassung: 

§ 75b Abs. 3: 

U ( 3 ) Zivildienstpflichtigen 

ausgestellte waffenrechtliche 

Urkunden hat die Behörde. ausge­

nommen in den Fällen des Abs~ 

zu entziehen.~ 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 76 Abs. 3 und 4: 

"(3) Es treten außer Kraft: 

1. § 51 Abs. 4 mit Ablauf des 

31. Dezember 1991: 

2. § 26a, § 34a und 34b Abs. 3 

mit Ablauf des 31. Mai 1992 

und 

3. die in Abs. 1 zitierten 

Bestimmungen ausgenommen § 

3 Abs. 2 und 3, § 4a Abs.l 

Z 1 und 2, § 6a, § 12a, § 

12b, § 37c Abs. 6, § 39 

Abs. 3, § 41 Abs. 2 , § 65, 

§ 74, § 75a, § 75b, § 76b 

Abs. 3 und § 77 Abs. 1 Z 1, 

2, 5, 5a und 6, mit Ablauf 

des 31. Dezember 1993. 

(4) § 7 erhält mit Wirkung vom 

1. Jänner 1994 folgende Fassung: 

"§ 7. 

"(1) Zum ordentlichen Zivil­

dienst sind alle Zivildienst­

pflichtigen verpflichtet, die 

das 35. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben. Zivildienst­

pflichtige, bei denen sich die 

Dauer des ordentlichen Zivildien­

stes vom Tag der Zuweisung an 

über die Vollendung des 35. 

Lebensjahres hinaus erstreckt, 

sind verpflichtet, diesen Zivil-

Vorgesehene Fassung: 

§ 76 Abs. 3 und 4: 

~ I 

I i , 
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Derzeit geltende Fassung: 

dienst noch zur Gänze zu lei­

sten. 

(2) Der ordentliche Zivil­

dienst dauert acht Monate und 

ist, von den in § 12 Abs. 2, § 

13 Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 3 und 

§ 19a Abs. 5 geregelten Ausnahme­

fällen abgesehen, ohne Unterbre­

chung zu leisten. n 

Vorgesehene Fassung: 
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Derzeit geltende Fassung: 

(Verfassungsbestimmung> § 76 

Abs. 5: 

"(5) (Verfassungsbestimmung) § 

5 Abs. 6 und § 43 Abs. 4 in der 

vor dem 1. Jänner geltenden 

Fassung treten mit Ablauf des 

31. Dezember 1991 außer Kraft." 

Vorgesehene Fassung: 

(Verfassungsbestimmung) 

Abs. 5: 

I .' 
i 

§ 76 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 76a Abs. 1: 

"(1) Mit 1. Jänner 1994 tritt 

das ZOG 1986, BGBI.Nr. 679/1986, 

in der vor dem 1. Jänner 1992 

geltenden Fassung der Bundesge­

setze BGBI.Nr. 336/1987 und 

BGBI.Nr. 589/1988 wieder in 

Kraft. Ausgenommen davon sind § 

3 Abs. 2 und 3, § 8a Abs. 1, § 

25, § 25a, § 26, § 26a, § 27, § 

28, § 29, § 30, § 31 Abs. 1 Z 4, 

6 und 7, § 32 Abs. 2, § 34 Abs. 

1, § 34a, § 37c Abs. 6 letzter 

Satz, § 39 Abs. 3, § 41 Abs. 2, 

§ 65, § 74 und § 77 Abs. 1 Z 5 

und 5a." 

Vorgesehene Fassung: 

§ 76a Abs. 1: 

" (1) § 3 Abs. 1 und 2. § 4 

Abs. 1 und 5. § 7. § 14 Z 3 

sowie der anschließende Halb­

satz. § 14a. § 19a Abs. 1 und 3. 

§ 23 Abs. 1 Z 2, § 34b Abs. 2 

und 3. § 51 Abs. 1. § 56 Abs. 1. 

Abschnitt IXa (§ 57a). § 66, § 

69. § 69a. § 70, § 75b Abs. 3 

und § 76b in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI .Nr. . . ./ 

1993 treten mit 1. Jänner 1994 

in Kraft." 
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Derzeit geltende Fassung: 

(Verfassungsbestimmung) § 76a 

Abs. 2: 

" (2) (Verfas sungsbes t immung) 

Mit 1. Jänner 1994 treten § 2 

Abs. 1, § 5 Abs. 6 und § 43 Abs. 

4 in der vor dem 1. Jänner 1992 

geltenden Fassung der Bundesge­

setze BGBl.Nr. 336/1987 und 

BGBl.Nr. 589/1988 wieder in 

Kraft." 

Vorgesehene Fassung: 

(Verfassungsbestimmung> : § U6a 

Abs. 2: 
I; 

! 
"(2) (Verfassungsbestimmung~! 

76a Abs. 2 tritt mit 31. Dezpm-

ber 1993 außer Kraft." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 76a Abs. 2: 

Vorgesehene Fassung: 

§ 76a Abs. 2: 

" (2) § 5, § 5a, § 25 Abs. 2 Z 

2 z § 25a z § 26 z § 28 z § 29 Abs. 

1 letzter Satz z § 30 Abs. 2 z § 

41 Abs. 2 z § 75 und § 77 Abs. 1 

Z 1 bis 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI.Nr .... /1993 

treten mit 1. Juni 1994 in 

Kraft." 
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Derzeit geltende Fassung: 

(Verfassungsbestimmung> § 76a 

Abs. 3: 

Vorgesehene Fassung: 

(Verfassungsbestimmung> § 

Abs. 3: 

11 , 

I 

I 
''(3) (Verfassungsbestimmung I§ 

I 

2 in der Fassung des Bundesge ~4~t-

zes BGBl.Nr .... /1993 tritt r t 

1. Juni 1994 in Kraft." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 76a Abs. 4 und 5: 

Vorgesehene Fassung: 

§ 76a Abs. 4 und 5: 

"(4) § 4a. § 13 Abs. 3 bis 5. 

§ 39a, § 54a Abs. 2 Z 1, § 76 

Abs. 3 und 4. § 76c und § 76d in 

der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI . Nr. . .. /1993 treten mi t 1. 

Jänner 1994 außer Kraft. 

(5) Abschnitt Vlla (§ 54a Abs. 

1. Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 sowie 

die §§ 54b bis 54j) in der Fas­

sung des Bundesgesetzes BGBI.Nr . 

.. . /1993 tritt mit 1. Juni 1994 

außer Kraft." 
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Derzeit geltende Fassung: 

(Verfassungsbestimmung) § 76a 

Abs. 6: 

Vorgesehene Fassung: 

(Verfassungsbestimmung) § 

Abs. 6: 

11 
I 

i 
76a 

i 
"(6) (VerfaSSUngsbestimmungj· § 

I. 

76 Abs. 5 und § 76a Abs. 2 ,in 

der Fassung des Bundesgeseties 

BGBl .Nr. . . ./1993 treten ~! t 

Ablauf des 31. Dezembers 1 3 

außer Kraft." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 76b: 

~§ 76b. (1) Die vor dem 1. 

Jänner 1992 nach der bis zu 

diesem Zeitpunkt geltenden 

Rechtslage eingebrachten Anträge 

auf Befreiung von der Wehr­

pflicht gelten als Erklärung 

nach § 2 Abs. 1, sofern bis zu 

diesem Zeitpunkt keine stattge­

bende Entscheidung getroffen 

oder der Antrag nicht rechtskräf­

tig ab- oder zurückgewiesen 

worden ist. Diese sind an den 

Bundesminister für Inneres zur 

Entscheidung nach § 5 Abs. 4 

weiterzuleiten. Der Zivildienst­

werber ist hievon in Kenntnis zu 

setzen. 

(2) Auf Personen, deren Antrag 

auf Befreiung von der Wehr­

pflicht vor dem 1. Jänner 1992 

stattgegeben worden ist und die 

ihren ordentlichen Zivildienst 

nocht nicht oder nicht zur Gänze 

abgeleistet haben, ist hinsicht­

lich der Dauer des ordentlichen 

Zivildienstes - ungeachtet wel­

cher der in § 4a Abs. 1 Z 3 

angeführten Einrichtung sie 

zugewiesen sind - § 7 in der vor 

dem.1. Juni 1992 geltenden Fas­

sung anzuwenden. 

Vorgesehene Fassung: 

§ 76b: 

~§ 76b. (1) Durchführungsver­

ordnungen zu den in § 76a Abs. 2 

genannten Bestimmungen können 

bereits vor dem 1. Juni 1994 

erlassen werden, treten jedoch 

frühestens mit den ihre Grundla­

ge bildenden gesetzlichen Bestim­

mungen in Kraft. 

(2) Für die vor de~ 1. Juni 

1994 eingebrachten Erklärungen 

(§ 2 Abs. 1) gilt, soferne bis 

zu diesem Zeitpunkt keine Ent­

scheidung durch den Bundesmini­

ster für Inneres getroffen wor­

den ist, die bis dahin geltende 

Rechtslage. 

(3) Auf Personen, deren Antrag 

auf Befreiung von der Wehr­

pflicht vor dem 1. Jänner 1992 

stattgegeben worden ist und die 

ihren ordentlichen Zivildienst 

noch nicht oder nicht zur Gänze 

abgeleistet haben, ist hinsicht­

lich der Dauer des ordentlichen 

Zivildienstes § 7 in der vor dem 

1. Juni 1992 geltenden Fassung 

anzuwenden. 

(4) Die Mitglieder der Zivil-

dienstoberkommission, die bis 

zum 31. Dezember 1991 im Amt 

waren, gelten - ungeachtet des 
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Derzeit geltende Fassung: 

(3) Personen, deren rechtsgül­

tige Erklärung gemäß § 2 Abs. 1 

in Verbindung mit § 5 Abs. 4 

nach der durch Art. I des Bundes­

gesetzes BGBI.Nr. 675/1991 

geschaffenen Rechtslage rechts­

kräftig mit Bescheid festge­

stellt wurde, gelten auch als 

zivildienstpflichtig nach den 

gemäß § 76a mit 1. Jänner 1994 

wieder in Kraft tretenden Bestim-

mungen." 

11 

Vorgesehene Fassung: 

§ 44 Abs. 1 zwei ter Satz - Hs 

31. Mai 1994 als Mi tlll ieder_clJ s 

Zivildienstrates in der beste 

ten Funktion 

Berichterstatter. 

glied) " 

• I 
(Vors 1 t zend~~t 

t· 
f 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 76c: 

"§ 76c. Der Landeshauptmann hat 

bis längstens 1. Februar 1992 

die Rechtsträger der vor dem 1. 

Jänner 1992 anerkannten Einrich­

tungen bei Setzung einer höch­

stens mit vier Wochen zu bestim­

menden Frist aufzufordern, die 

für die Entscheidung der Kommis­

sion nach § 54a Abs. 2 erforder­

lichen Angaben zu machen. Diese 

Angaben sind von ihm mit den 

Akten des Verwaltungsverfahrens 

unverzüglich an die Kommission 

weiterzuleiten." 

Vorgesehene Fassung: 

§ 76c: 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 76d: 

~§ 76d. (1) Durchführungsver­

ordnungen können bereits vor dem 

1. Jänner 1992 erlassen, treten 

jedoch frühestens mit den ihre 

Grundlage bildenden gesetzlichen 

Bestimmungen in Kraft. 

(2) Die Vorsitzenden der Zivil­

dienstkommission und der Zivil­

dienstoberkommission haben für 

das Kalenderjahr 1991 je einen 

Bericht nach § 54 Abs. 2 bzw. 

Abs. 3 in der vor dem 1. Jänner 

1992 geltenden Fassung zu erstat­

ten. 

(3) Die bis zum 31. Dezember 

1991 im Amt befindlichen Mitglie­

der der Zivildienstoberkommision 

gelten für den restlichen Zeit­

raum ihrer Bestellung zu dieser 

Kommission als Mitglieder des 

Zivildienstrates in der bisheri­

gen Funktion (Vorsitzender, 

Berichterstatter, übriges Mit­

gl ied) . 

(4) Die Funktion der Mitglie­

der der Zivildienstkommission 

erlischt mit Ablauf des 31. 

Dezember. 1991.~ 

Vorgesehene Fassung: 

§ 76d: 

309/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 119 von 121

www.parlament.gv.at



Co 

) 

- 67 -

Derzeit geltende Fassung: 

§ 77 Abs. 1 Z 1 bis 3: 

"(1) Mit der Vollziehung die­

ses Bundesgesetzes ist hinsicht­

lich 

1. der §§ 10 Abs. 2, 37a Abs. 

2. 

3, 44, 45, 47, 52 Abs. 2, 
54 Abs. 1, 54b und 54c die 

Bundesregierung 

der §§ 5 Abs. 2, 3 und 

5a Abs. 4 sowie 6 Abs. 

der Bundesminister für 

Landesverteidigung, 

7, 

5 

3. des § 5 Abs. 5 der Bundesmi­

nister für Landesverteidi­

gung im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für 

Inneres," 

Vorgesehene Fassung: 

§ 77 Abs. 1 Z 1 bis 3: 

"1. des § 10 Abs. 2, § 37a 

Abs. 3, § 44, § 45, § 47, 

§ 52 Abs. 2 sowie § 54 

Abs. 1 die Bundesregie­

rung, 

2. des § 5 Abs. 1 zweiter 

Satz, Abs. 3, 4 und 8 

sowie § 6 Abs. 5 der Bun­

desminister für Landesver­

teidigung, 

3. des § 5 Abs. 1 erster 

Satz, § 5a Abs. 4 Z 1 und 

Z 5 der Bundesminister für 

Landesverteidigung im 

Einvernehmen mit dem Bun­

desminister für Inneres," 
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